
166 Ulrich Mückenberger 
§ 116 AFG: Stadien eines 
Gesetzgebungsprozesses I 

1. Das Unbehagen am Arbeitskampfrecht 

Die Schärfe. mit der der Konflikt um die Neuregelung des § 116 Arbe.itsfärderungs­
gesetz (AFG) auf seiten ihrer Befürworter wie ihrer Gegner ausgetragen wurde. 
signalisiert, daß ein tiefliegender gesellschaftlicher Dissens über Geltungsgrund und 
Ausgestaltung des bes(ehenden Arbeitskampfrechts aufgebrochen ist. Aktualisiert 
und beschleunigt wurde die Encwicklung durch den Arbeirskampf in der Metall­
und Druckindustrie 1984 um die 35-$runden-Woche. Die Änderung des § n6 AFG 
ist das legislatorische N3chspiel zu diesem bedeutenden Arbeitskampf. 
Sie ist ~ber auch das Symptom einer neuen Krise des Arbei(skampfreclus. die sich in 
markanter Weise von derjenigen zu Beginn der 70er Jahre unterscheidet. Damals 
waren es in erster Linie Gcwerkschaf(en und ihnen nahestehende Wissenschaftler 
und Publizisten. die das Richterrecht des Bundesarbeitsgerichts zum Arbeitskampf 
vor allem wegen der weitgehenden Restriktion des Streiks und wegen der Zulassung 
der Aussperrung angriffen! In der Zwischenzeit haben sich die Fronten. unmerk­
lich zunächst. aber heute ganz eindeutig, verkehrt. Obwohl die Judikatur des 
BundesarbeirsgerichLS in den lerzten zehn Jahren keineswegs an Brisanz eingebüßt 
har) und obwohl, wie ich zeigen werde. diese Judikatur letztlich 3usschlaggebend 
war für die juristische Prob!emkontur der Auseinandersetzung um § 116 AFG. 
findet die Arbeirskampfrechtsprechung in ihren daml!igcn Kritikern heute Verteidi­
ger, gu verhahene Befürworter.< 
Dagegen hat sich auf konse/V3tiver Seite Unmut besonders an der neueren Judikatur 
des Bundesarbeirsgerichts angestaut, der sich immer deutlicher artikuliert, die 
.Schräglage" der Arbeitskampfrechrsprechung geißelt' und zunehmend gesetzgebe­
rischen Tribut fordert .6 Die Neufassung des § 116 AFG ist ein solcher Tribut. 

I BGBI. '986 Tl. 15. 740 v. I f. S, 1986. 
Z D'2u die wIS5cnsch,{!Iich~ V,ranstalrung d.r IG Mcull .Streik und Au.sperrung. v. IJ.-15.9.'973, 

hg . v. M. Kiltner, Fhn. - K.eiln '974 (dazu R. E.rd, KJ '9];, S, 4H); ferner MuckcnbergcrIWeheke, KJ 
'975. S. I [I, (b.,. u L). 

J D:ozu elW~ dIe Wlmmeik~n(scheldungen d« BAG von 1976 (Ar Nr. S' zu An. 9 GG Arben.skarnp!) 
und )98~ (DB '984. S. 2S6J ff.; NJW 1985." H.). d,e durehlus mll Str<ikprä"enllonSlb<tthl konz\p\en 
smd; die Aussperrungs- und Arbel15k.mpfnsikoc1lIsche,dungeo de,J:lhres 1980 (Ar Nm. 64-66, 70/7' 
~u An.9 GG Arbcuskampf), die 'eilwme J<l"lt en< IIll Zuge der Neuregelung d" § , , 6 AFG ihre 
Gefährlichkeit erweISen; die Be'mtenstreik~Jn'llz-Entsch<"1dunb \'om 10. 9. 1985 (Rech. lJlI Amt 19B5. 
S.lSO{{.); di. rcstrikll\'en Symp"h, ... und D~mon,,,,"on sstr~ik-EnlSche,dungtn \'on ' 984 und '98) 
(OB '9SS. S. IlJ9 1.; 5. ,691 ff.), die s,ch gerade Im Konl":« s021.\IpolilJscher Verschlechterungeo al, 
gr'~lorcnde E.inschränkung d.r Koalillonsfreihen erweISen.. 

i S. etwa M.ßobke. Arb. llsk:unpfrecht ,m Umbruch. WSI-Mille\luogeo 19S6. S. 117 Ir., ')4 f. 
) So die Bundesvcrc,mgung der Deutschen ArbclIgebcrverb:uldc. Ir. Handclsbbn v. t" Il. \98). 
6 D~zu nur W. Zöllner. Die FI)"onl""dJung .I .. Rich"rrechrs ~unl Arben,kAmpf, m.besondcrr zur 

Au"perrung. DB '9&1. S. 'Hoff.; 7ulc,"" H . Buchner, RdA '9&6. S·7ff. 
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Symptom der neuerlichen Legitimationskrise des Arbeitskampfrechts sind einige 
bedeutende, das Bundesarbeitsgericht in konservativer Weise korrigierende Ent­
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts. 7 SymptOm ist weiter die Kritik, die 
(prozessual wie materiell) an der Wamstreikrechtsprechung, aber auch an der 
Einschränkung zulässiger Aussperrungen geübt wird .! Ins Gespräch kommen all­
mählich auch wieder Vorstellungen eines Gewcrkscha1ts- oder Verbändegesetzes. 
Die Diskussion treibt Blüten: wenn etwa die FDP erwägt, Nichwrganisierten das 
Recht zur Teilnahme ao gewerkschaftlichen Urabstimmungen z.u geben? oder wenn 
Neukonservative vom Schlage Adomeits schlankweg den bAbschied von der Tarif­
autonomie« empfehlen. 'o Mögen solche BJuten heute auch noch exotisdt erschei­
nen, so verbreiten sie doch das Fluidum einer sich abzeichnenden Reorganisation 
des Arbeilskampfrechts insgesamt - sind doch die ökonomischen und politischen 
Konjunkturen der Verwandlung solcher Blüten in konkrete Gesetzgebungsvorha­
ben (wie nicht zuletzt das Hin und Her um die Novellierung von § 116 AFG zeigt) 
höchst schwer zu prognostizieren. Beim Bundesverfassungsgericht sind auf einen 
Schlag mehrere höchst brisante Arbeitskampfstreitigkeiten anhängig"; wie sich 
nach den Entscheidungen die rechtliche Landschaft verändert haben wird, ist 
ungewiß - zu großen Hoffnungen aber gibt die 2.U erwartende Judikatur wenig 
Anlaß. 
Die Auseinandersetzung um § I J 6 AFG kann zulänglich nur vor dem Hintergrund 
dieser neueren Legitimationskrise des Arbcilskampfrechts begriffen werden. Wer 
die diffiz.ilen Steuerungsmechanismen des hernchenden kollektivrechtliehen Sy­
stems industrieller Beziehungen kennt, weiß nicht nur, daß diese eine nicht zu 
unterschätzende Stabilitätsbedingung dieser Arbeitsbeziehungen darstellen I sondem 
auch, daß sie sich nicht einfach willentlich ~umsteuem" lassen. Deshalb bleibt das 
konservative Unbehagen am Arbeitskampfrecht diffus, ohne den gesetzlichen Kri­
stallisationspunkt, den es etwa in Großbritannien gefunden hat." Für Konservative 
mit Augenmaß - anders als etwa für den ehem~ligen BAG~Präsidenten Müller')­
steht das Arbeirskampfrecht als solches nicht zur gesclzgeberischen Djsposition. 
Den Hebel beim Sozial recht anzusetzen, liegt da nicht fern. Das Sozialrecht regelt 
u. a. den Unterhalt bei ausbleibendem Lohneinkommen. Die Infragestellung dieses 
Unterhalts kann u. U. ein wirkungsvolleres Mine! gegen Arbeitskämpfe sein als 

7 Als BeISpIel. nur die EntscheIdungen zu den f,elen M!f.rb~ltem beIm Rundfunk, NJW 198" S. 1447 fr., 
und zum Sozl.lpl,n Im Konkurs, Zl!' '984, S. 78ft 

8 J)v.u e.w. G. M üllu. ArbeHsbmpf und Arbmsbmpfrech., Insbesond .. re die Neu,rWrii. des S.,.". 
und vcrf.hrerur<"<htlichc Fragen, Gutach.en .m Auftrag d .. Bundesmlnls .ers rur Arbe" und Sozl>lord~ 
n\lng ('9SS), S . )4) H.; E. Picker, Verh.ndlung.bcglellende ArbcllSkämpfe - Ein Epilog zum W~m· 
Slreik -, Bcibg< Ocr Belrleb Nr. 7/81; B. Rü,hers, T>rifvcrh:tndlungen auf dem N.gdbrm, In, d ...... 
Die offene ArbcHSge. ellsch.fr. Regeln fur .02111. Beweglichkeit, ZünchJOsn,brück 1981, S. 49 (r., 
In'.rpr.u .. en.! da,gegen K.i"d, f'AZ • 5.11.1984 . Zur Aussperrungsb'~hr:mk\)ng G.Mull.r, p .. "m; 
Seuel, FAZ ,. }. '981; K. Adomeu, Streik und Aussperrun g - neu geordnet. In: de's., Das Arbeltsrechl 
und die ",·,t"!sch.hlich. Zukunft. Munehen 19ß5, S. " If., 5.:1. Buchner (Fn . 6). 

9 Angaben bel Zollner (Fn. c). S. J4 S) Fn. )8. 
10 A. a. O. (fn. 8). S. }l ff. 
I' SO die W,rnSlreik entsch.,dung von '98" die (fmeu,e) Ausspemmgsentscheldung von 1985 (BB '985, 

S. I SP f.) wlf auch die Be,mlcllem$ •• ~·Emschcldung (Fn. ). 
Il Dazu mein Benr,g : Der Zugriff des Proudura\i,mu.s, In: O.J.cob,jH. KaSlendick (Hns.), SU>I und 

,"du.melle ßez,.hungen In GroßblJIwn.cn, Firn. - New Yor1< '98S. s. 188 H. 
I) Müller (Fn. 8) forden u. ,., die - wohl auch losende - Angri ff53.usspcrTung anzu<Tkennen (S. ') s, 167), 

,uch 1111 ö(fen,lichen DienSl (S.lb}), .chläg. <me .btronderc freiwillig,. Schlidllung. unl.r FUhrung 
emo. Scblich.ungsausschusses des BAG (!) vor (S. JoB H.), möchte d .. BAG zus.ändig wissen lur 
eInstweilige Verlügungen Im Arbe,rsklmpf (S. )6<)) und für die - \v'" Uns nocn besd,:ifugcn WIrd -
Auslegung des § 116 AFG (S. )6,) u. v. a. m. Zu der Mullcr-Posmon durch,u< wohlwollend B. Ruthen, 
\'(fie soll d" ArbemK>mpf,ech. ,u"ehen? m: de" .• GrJuzone A,beusrechrspoli[ik, Ziinch/Osn.brück 
'986, S. S7 H., ferner Buchner (Fn. 6). 
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168 direkte Ge- und Verbore im Arbeitskampf. Denn sie setzt sozusagen das ökonomi­
sche Interesse der Arbeitnehmer als Hebel ein, einen Arbe;cslGtmpf so schnell wie 
möglich zu beenden. Die sozial rechtliche Lösung des Arbeitsbmpfproblems biecet 
so Chancen. mittelbar - über finanzielle Sanktionen und den damit erzeugten 
Binnendruck innerhalb der Gewerkschaften - auf das Arbeitskampfgeschehen 
Einnuß zu nehmen, ohne dessen nOl1l1.:ltiven Rahmen als solchen überhaupt w 
thematisieren . Diese Lösung steht - weil sie sich ökonomischer Anreize statt 
dirigistischer Maßnahmen bedient - markcorthodoxen Postulaten sogar näher als 
rigide Versuche gesetzlicher Arbeitskampfregulierung. 
Das Kalkül. das Unbehagen am Arbeitskampfrecht indirekt :Im Sozial recht auszu­

nagen. den gesellschaftlichen Konflikt also gar nicht als Arbeit5kampfrechtskonllikt 
erscheinen zu lassen. ist freilich im Falle des § 1 J 6 AFG nicht aufgegangen. Zwar ist 
§ ,,6 AFG eklatant verschlechtert worden. Aber die Zeitspanne zwischen Novem­
ber 1984. da der erste Initiativantrag zur Änderung des § 116 AFG bekannt wurde, 
und Mai 1986. da die Ändenmg in Kraft trat. hat den eigentlichen Gegenstand des 
Konflikts - das Arbeit5kampfrecht - sichtbar werden lassen und die gesellschaftli­
chen Fronten entsprechend strukturiert. Allein schon die terminologischen Ausein­
andersetzungen - ob es sich um einen .. 5treikparagraphen« handele oder nicht, ob 
das Gesetz »klarstellend" oder verändernd sei usw. - zeigte das Dilemma der 
Konservativen, sich zur Begründung dieses Gesetzgebungsvorhabens nicht direkt 
auf ihr Unbehagen lm geltenden Arbeitskampfrecht beziehen zu können. es aber 
der 5:lchc nach LU tun. Daß § 116 AFG entgegen allen regierungsamdichen Demen­
tis als Streikparagraph in die Zeitgeschichte einging, ist auch. aber gleichzeitig mehr 
als das Ergebnis einer geschickten gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit: Es 
signalisiert auch die Bereitschaft der Öffentlichkeit, den sich im Gewande des 
SOLialrechts abspielenden Konflikt um das Arbeitskampfrecht als solchen wahnu­
nehmen und zu behandeln . I~ 

Angesichts dieses Versuchs einer verdeckten Thematisierung des Arbeitskampf­
rechtsproblems und seiner Enttarnung ist das Ergebnis der geschilderten Auseinan­
derserzung keineswegs eindeutig. Gewiß hat die konservative Regierungskoalition 
die Veränderung von § 1,6 AFG durchgesetzt. damit auch die Rechtslage zu Lasten 
der Arbeimchmer und der Gewerkschaften verändert und die Kräftekonstellation 
für künftige Arbeirskämpfe zu Gunsten der Arbeitgeberseite verschoben. Aber der 

Konfliktverlauf hat auch deutlich gemacht. welcher enonnen Anstrengung seitens 
der Konservativen es bedurfte. auch nur diesen Randbereich der geltenden Arbeits­
kampfordnung einer Revision zu unten.iehen. und welcher Anstrengungen es erst 
bedürfte. das Arbeitskampfrecht direkt neu zu regeln. Deutlich geworden sind 

Intcressendivergenzen vor allem innerhalb des christdemokratischen Lagers. Deut­
lich wurde auch. daß es in der Sphäre der öffentlichen Meinung. der Medien, keine 
konservative Hegemonie in Sachen Arbeit5kampfrecht gibt. auf die sich künftige 
gesetzgeberische Projekte stützen könnten. Es ist kein Zu(all, daß die konservative 
Initiative zur Änderung des § 1,6 AFG immer wieder stockte, daß immer wieder 
der Weg zu quasi-kontrakruellen lösungen vorzuziehen versucht wurde, daß bis 

zuletzt im konse~ariven Lager vor einer »Augen :z.u und durch,,-Mentalit.ät gewarnt 

wurde. 

14 L>UI Melnungsumfngen verstand "nd biUiglc nur ~In versc.h",ondend kletn« Teil du Bevolkerung­
nämlich 1 % - die angeblicn ,·klarSle.llenden. lnlenuonen cles GeselzentWurfs: [-AZ 7. J. 86. 
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2. § n6 AFG Im legislatOrischen Prozeß 

a) Ausgelöst wurde die Neuregelung des § 116 AFG durch einen Initiativantrag, 

insbesondere von mittelständischen Abgeordneten der CDU/CSU im Bundestag 
(meist zitiert als "Entwurf Dr. Faltlhauscr«).'j Dieser Gesetzentwurf ist nie offiziell 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden; er war aber nach Presseberichten 
von nicht weniger als der Hälfte der CDU/CSU-Fraktion unterzeichnet. Insofern 

bleibt der Entwurf von Bedeutung als Maßstab dafür. mit welcher Ausgaogsvorstel­

lung bedeuLSame Teile der Regierungskoalition an das Gesetzesvorhaben gingen 

und was sie davon letztlich realisieren konnten. 
Der _Enrwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Neutralitatspflicht der Bundesan­

stalt für Arbeit im Falle eines ArbeiLSkampfes (Neutralitäts-Sicherungsgesetz -

NTS-Gesetz)u vom November '984 bestand lediglich aus folgender Bestimmung: 

»Das Arbeiufärderungsgesetz (AFG) wird wie folgt geändert: 

§ 116 

wird wie folgt neu gelaß!: 
•. Durch die Gewährung von Arbeitslosengeld darf nich. in Arbcltskampfe eingegriffen 

wcrden. 
2. Ist die Arbeitslosigkeit durch einen inbndischen Streik oder eine inländische Ausspe.rrung 

verursacht, so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht nur im regionalen Bereich des 
umkämpften Tarifvertrages, sondern darubcr hinaus innerhalb des gesamten fachlichen 
Geltungsbereiches während der Dauer des Streiks oder der Aussperrung. 
Die Absä~ 3 und 4 ent[allen.~I' 

Anders als das bis 1986 geltende Recht. anders aber auch als die letztendliche 

Neuregelung des § 116 AFG, beabsichtigte der Entwurf Dr. Faltlhauser keine 
gesetzliche Konkretisierung dessen, was in der Literarur zu § 1.6 AFG als ~Bcein­
flussungstatbestand« und als ~Abziel- oder Partizipationst,ubes(and" bezeichnet 
wird. '7 Vielmehr strebte dieser Entwurf eine sozialrechtliche Solidarhaftung sämtli­
cher Arbeitnehmer desselben Organisationsbereichs (»fachlicher Gelrungsbereich«) 

bei mittelbaren Kampffolgen an . Mit seiner beabsichtigten radikalen Beschneidung 
von Arbeitnehmerrechten vermied er so das Problem, das der früheren wie der 
geltenden Rechtslage das Gepräge gibt: nämlich die Forderungen der im ArbeiLS-

, [ S. 8eneht FAZ [.8. ,,8[; der Enlwun Dr. F.ltlh.ustr Zlrkulien<:, d, mcht offizlcll cmg.belehl •• 1, w. 
Ms. 

16 S. oben Fn. 'S. 
'7 Di«c Tcnmnologle Ichnt !Ich :tri dic UnterscheIdung <:wl~eh.n den Nrn. 1 und> d., \ 116 Ab,. J S. I 

AFG I. d. F. yon 1969 ~n: s. "WO H. Seil"" Sl,arliehc Neutrali •• , Im Arb"L<kampl. Sehriftenreil •• Der 
Betneb, Srungln 1981, S. J14. Der AbZldtotbcSland heb. d.r,uf ~b, ob mcht selb., streikende oder 
'U5g,espcm< ArbeItnehmer, die yon I'crn""lfkung,en betroffen smd, dirdu von den Ergcbno"Cß des 
Arbtll$\umplcS Nutzcn Zlchen wc(d~o, ob dcr Arbcll$kunpf al:lO .ur eIne Veranderung ihrc.r ArbeIts· 
bedingungen .ab:<te!lu. Ocr BeemJlussungSl.tbcstanJ h~1 mIt moglieher Nutznteßung nlclllbetfiligter 
Belroll.ner n.ichts 'l;U tun, .ondern hebl dar:lUf ~b, ob "on der (Niehl-)Z.hlung yon lohncrsllzl.lSIun-

gen '0 diese BClroffentn d •• K,.,fteverh,hnls ,m Arben.hmpf selbst betroffenen, ob dieser also "bccln­
flußI' w,,-cl Auf den Untcrsch"d aulmerks>m <:u ffiochen, bCSleht Anhß. Der BeemßU5sungsl1tbe· 
st.nd 'St der Clnlg<, der- WIe VOr all"m A7.zob on Jon offendiehen Au.schuß>nhorungen (5. Protokolle 
"orn ,6.1'7." und 10.}. 1986) belOnt h,t- UntCr dem GeSlchlSpunkt d .. Koalil\onsfreihelt unter engen 
Vor.usselzungcn e,ne Einschr'nkung soz13lrechdiche, PO<lt,oncn rechlfcn\gen könnte. Sämllichc 
KonkrellSlerung,versuche der K1au,eln 10 Zi. I und 2 des Ab • . } gmgen ledoch blsbng m die Richtung 
des Panlzlp.lIon'LalbcsunJ,'S: di" NeutrA '973. die BSG·Entsehe,dung 1971 • • ber auch ".mtlicne 
Ändcrungsvorschl'sc I,9ßS/86 (mI! Ausn.hme d", Entwurf, Dr. F~lllhauscl) bIS hin zur N.ufusung 
des § 1.6 AFG. D>I! dies re<:hdiche Folgerungen nlCh SIch ~Ieht. werde ,ch Im rcch15ln.lyuschen 
Anikel nachzuweISen '·,,,uehen. 
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(70 kampf befindlichen Arbeitnehmer mit denjenigen der mirtelbar Betroffenen verglei­

chen zu müssen, um bei einem gewissen Grad an Übereinstimmung zu einem Ruhen 

des Anspruchs auf Lohnersatzleistung zu gelangen. 'S 

Die Philosophie des Encwurfs Dr. Faltlhauser bestand im Kern in dem .Grundge­

danken der Schadensversicherung: Danach ist eine Versicherungsleistung nicht zu 

gewähren, wenn der Versicherte den Eintritt des Versicherungshlles absichdich 

selber herbeigeführt hat.H 19 Der Kunstgriff, über den der Emwurf das Problem des 

Forderungsvergleichs mied, war, Arbeitskamplbeteiligte und miuelbar Betroffene 

hinsichtlich der Arbeitskampffolgen schlicht gleichzusetzen. Ware dieser Encwurf 

verabschiedet worden, so hätte der Tatbestand einer »Geiselnahme« mittelbar 

Kamplbetroffener für die Interessen der Arbeitgeberseile im umkämpften Tarifge­

biet unmiHelbar :wf der I-land geiegen!O 

b) Schon der Encwurf Oe Faltlhauser begründete die Nocwendigkeit einer gesetzli­

chen Regelung mit der »erheblichen RechtsunsicherheitH," die sich im Verlaufe des 

Metall-Arbeitskampfes 1984 ergeben habe. Diese behauptete Rechtsunsicherheit 

und das daraus hergeleitete Bedürfnis nach einer »Klarstellung H begleiteten den 

nachfolgenden Gesctzgebungsprozeß wie ein Schatten. Der Realiücsgehalc dieser 

Behauptungen läßt sich vor dem Hintergrund der bislang geltenden Rechtslage 

ennessen, die sich vor allem aus vier »Schichten« der Normseezung und -interpreta­

tion zusammensetzt : (I) § 1 J 6 AFG von 1969 selbst; (2) der aufgrund der Ermächti­

gung in § I J 6 Abs . J S. z AFG erlassenen »Neutralitäts-Anordnung« (NeutrA) von 

1973; (J) dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 9. 9. 1975 zu § 116 AFG; 

und (4) den Urteilen der Landessozialgerichte (LSGe) Bremen und Hessen im 

einstweiligen Verfahren während des Arbeitskampfes 1984. 

Zu (I): § 116 AFG i. d. F. von 1969 stellte insofern eine Neuerung gegenüber dem 

vorher geltenden Arbe.itslosenversicherungsrecht dar, als er niehe nur (wie bisher 

schon) von mittelbarer Arbeitskampfbcuoffenheit als einem prinzipiell versicherba­
ren RISiko ausging," sondern den Ruhenstarbestand von Lohnersatzleistungen 

gesetzlich als Ausnahmetatbestand zu konstituieren strebte. Der Gesetzgeber wollte 

damit Art. 69 Buchst. i des Abkommens Nr. 102 der Internationalen Arbeitsorgani­

sanon, dem die Bundesrepublik beigetreten war,'l Rechnung tragen, der das Ruhen 

der Arbeirslosenversicherungsleistung nur gestatte, wenn die Arbeitslosigkeit un­

mittelbare Folge einer auf den Arbeitskampf zurückzuführenden Arbeitseinstellung 

sei'" 
Dieses neubegründete Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen Zahlung und Nicht-

18 A ulgrund der In Fn . '7 erliiutcrun Un"",chCldung Wird erst die . Näh • • der InvolvJenen Forderungen 
zuclnlnder zu einem Kmenum des Ruheru: diese Nm< matht allein In puUz'pa(lon'tJ,bos,andliehen 
Überlegungen Sinn, !ur das Km.num Beemnussuog bleib! sIe ohne Bcl1l1g. 

'9 Entwurf Dr. Fal,lh..us.r (Fn . 1 S), S. J . 
>0 Dieser Zusammenhang Wird n.!her ~nlwl,kch 10 meoner Stellungn:>hme zur ,,({entliehen Anhörung d« 

Ausschuss« lür Arh.i! und S02.J:tIordn\Jng am 26'/'7 .•. 1986 zur Ncuf~,sung cl" § 116 AFG: 
Ausschuß-Drs. 1 % 112 . 

21 S, Fn. I S, S. I. 

a So auch E. Bend~. S02IaJrecl>t.liche Eigentumsp<>SllIonen Im A rb,"skampf. Ein Beitrag zur Di,kusSloo 
um die Änderung des § I 16 ArhC1ufönlerungsg<setz. Bldm-Baden '986. S. 87 ff.; .nd .... J.hensoe, D,e 
Neur<'j;elun& der Arheotsb.mp(-NcutraJi," na~h § 116 AFG und die Vorgaben der Verfassung. OB 8/ 
1986 v . ~!. 1 . '986, unter IV • . a). 

I} Tex. und M.,en.loen zum ILO·Überclnkommen Nr . 101 s. F.]. Säcker, Gruppcnp'J"IIJiI und SUaLsn.u­
ltalj.ä,.ls wrflWungsreehtloc.hc Grundpnnzlpien des Arbeouk.unplrechl.5 , H.,ddberg '?i4, S.4111.; 
duu In der bulcnden Auseonandersetzung N . Colneric, ArhcllSk.unpf und Arbellslorderung, AuR 
'986, S. 8 If. , 11 H.; U. Moyer,lmern.tlonolts Rech. verb,ete! well .. e Verschleclue.rung des ~ 111) AFG, 
AlB '986, S. S If.; ""derCCSClL< M. HClnlun/S. Eilers , Di. Volkcrrechtskonlormll" der gepbn.cn 
Anderung des Neutralir.tsparagrapheD d., ArbelL<förduungsßcselze" OB 198\. S.171 Ir. 

24 Zur Rechtsbge vor '969 s. Slcker (Fn.1J). S, 17(( .• Bend. (Fn.a). S. IJfl. 
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zahlung von Lohnersatzleistungen drückte sich darin aus, daß zwar bei Arbeits­
kampfbeceJigung der Lohners3tzleistungsanspruch ruhen solle, bei mittelbarer 
Arbeitskampfbetro[[en.heit aber nur dann, wenn entWeder die mittelbar betroffenen 
Arbeitnehmer am Kampfergebnis selbst teilnahmen (sog. »Abzieltatbesland«, § 169 

Abs'3 S. I Ziff. I AFG) oder wenn durch Gewährung von Lohnersatzleistungen der 
Arbeitskampf beeinflußt würde (sog. lOBeeinflussungstatbestand«, § 116 Abs. 3 S. r 
ZifL z AFG). Die generalklauselanige Formulierung dieser beiden T~tbest(inde wie 
auch die Ermächtigung der Bundesanst.a.lt für Arbeit zum Erlaß einer Anordnung in 
Abs.3 S.l sollten dabei Flexibilität in der Handhabung unterschiedlicher Arbeits­
kampfsimationen gewährleisten. 
§ II6 AFG i.d.F. vom 21.Juni 1969 lautere:') 

»§ 116 
(T) Durch die Gewährung von Arbeitslosengeld darf nicht 11'\ Arbeitskämpfe eingegriffen 
werden. 
(2) Ist der Arbeitnehmer durch Beteiligung an einem inländischen Arbeitskampf arbeitslos 
geworden, so ruht der Anspruch au f Arbeitslosengeld bis zur Beendigung des Arbeirskampfes. 
() Ist der Arbeitnehmer durch einen inländischen Arbeitskampf, an dem er nicht beteiligt ist, 
lrbeitslos geworden, so ruht der Anspruch auf Arbeirslosengeld bis zur Beendigung des 
Arbeitskampfes, wenn 
I. der Arbeitskampf auf eine Änderung der Arbeitsbedingungen in dem Betrieb, in dem der 

Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war, abzieh oder 
2. die Gewährung des Arbeirslosengeldes den ArbeiLSkampf beeinflussen würde. 
Die Bundesanstalt kann Nlheres durch Anordnung bestimmen; sie hat dabei innerhalb des 
Rahmens des Satzes I die unterschiedlichen Interessen der von den AUSWIrkungen der 
Gewährung oder Nichtgewährung Betroffenen gegeneinander abzuwägen. 
(4) Ist bei einem ArbeiLSkampf das Ruhen des Anspruchs nach Absatz) für eine beslimmte 
Gruppe von Arbeirnehmern ausnahmsweise nicht gerechtfertigt. so kann der Verwalrungsaus­
schuß des LandesarbeiLS~mtes bestimmen, daß ihnen Arbeitslosengeld zu gewähren isl. 
Erstrecken sich die Auswirkungen eines Arbeitskampfes über den Bezirk eines Landesarbeirs· 
amtes hinaus, so entscheidet der Verwalrungsflt. Dieser kann auch in Fällen des Sarzes I die 
Entscheidung ~n Sich ziehen." 

Interessant im vorliegenden Zusammenhang ist Abs. 3, weil sich vor allem auf ihn 
die nach 1984 einsetzenden Gesetz.gebungsbemühungen bezogen. Daß der Gesetz­
geber das Ruhen der Ansprüche auf Lohnersatzleistungen im Falle miltelbarer 
Arbeitskampfbetroffenheit als Ausnahme betrachtete, ergibt sich aus dem Bericht 
des Bundestagsausschusses für Arbeit zu § ! 16 Abs. 3 :'6 

-Dieser Absatz ISt das Kernstück der neuen Regelung. Arbeitnehmer, die durc.h millelbare 
Auswirkung eines Streiks arbeitslos geworden sind, sollen in Zukunft im allgemeinen Arbeits­
losengeld erhalten. Mit Rücksicht auf die NelllraJitäLSpflicht soll das jedoch in zwei Fällen 
nicht gelten. Wenn der Arbeitskampf auf eine Änderung der ArbeiLSbedingungen des Arbeit· 
nehmers abzicll, muß dieser sowohl nach einer natürlichen Betrachtungsweise als auch im 
wirtschaftlichen Sinne als beteiligt angesehen werden. Die Gewährung von Arbeitslosengeld in 
solchen Fällen würde Schwerpunktstreiks (ördern und wäre daher nicht streikneutral. Außer­
dem erschien es dem Ausschuß wegen der im vOr~us nicht übe.rschaubaren Vielfalt der bel 
ArbeiLSkämpfcn möglichen Interessenbgen notwendig. zur allgemeinen Absicherung der 
Neutralität der Bundesanstalt l.usäulich eine Gcneralkhusel aufzunehmen. Nach ihr 5011 der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld in allen Fällen ruhen, in denen die Gewähru ng dieser leistung 
den Arbeitskampf beeinflussen könnte. Dabei wird es sich um AusnahmdäUe handeln. Das 
NJ.here soll die Bundesanstalt durch Anordnung bestimmen können, die der Zustimmung des 
Bundesministers fiir Arbeit und Sozialordnung bedarf (vgl. § IS7 Abs. 4).« 

's BGB!. I $. SS •. Zu se,ner A u.lcgung "gI.: Bop., H., Sozl.I,tut!;chc Sicherhe" bei Fem"' .. kungco emes 
Arbcu.sbrnpfes, SGb. '976, S. J49fi.; A. G~gol, Kornmcn<>crung 7.U § 116 AFG, In, der<. (Hrsg.), 
Arb"'LSfördcrungsgesclz; Kreuzer. K., Die Neutralitäl der Bund",.u1Sr . .1h für Arben, '97!; Slcker 
(Fn. '}); G. Schwerdtleger. ArbcH.slo.envcmc.hcrung und Arbeusbmpf, 1974; Senor (Fn. 17) . 

• 6 Zit. n. Beoda (Fn. u), S. ~o. 
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172 Aus dieser (insoweit vollständig zitierten) Begründung des später vom Deutschen 
Bundestag einstimmig beschlossenen Gesetzes isr herzuleiten, daß bei mitrelbarer 
Arbeitskampfbecroffenheit i. d . R. Lohnersatzleislungen gezahh werden soll ren, es 
sei denn, einer der beiden Ruhenstatbestände läge (ausnahmsweise) vor. Gelegent­
lich sriüzen die Befürworter der Neuregelung des § t 16 AFG ihre Argumentation 

auf den 4. SalZ der zitiereen Begründung. derzufolgc Arbeitslosengeldgewährung 
keine Schwerpunktstreiks fördern solle. Im Kontext bezieht sich dieser Begrün­
dungssatz freilich nur auf Beschäftigte im umkämpfteIl Tarifgebltt, die nicht selbsr 
im Arbeitskamp{ stehen, auf die sich der Tarifvertrag jedoch erstrecken wird. Daß 
dieser Personengruppe Lohnersalzleistungen nicht zustehen sollen. war zu keiner 
Zeit während der Auseinandersetzung um die Neuregelung des § t 16 AFG umstrit­
ten. Daß bei mittelbarer Arbeitskampfbetroffenheit 4ußerhaib des umkämpften 
Tarifgebiets i. d. R. Lohnersatzleistungen zu zahlen sind. wird somit durch den 
zitierten Satz aus der Begründung zu § J 16 Abs. 3 AFG nicht berührt. 
Zu (2): Wegen der generalk!auselartigen Begriffe in § J 16 Ahs . ) AFG und der 
Ennächligung an die Bundesanstalt für Arbeil verlagerte sich die Auseinandersec­
zung um die Neutralieätspflicht alsbald auf den Anordnungsgeber, den Verwal­
cungsrat der Bundesanstalt für Arbeit, der am 22. März 1973 - gegen die Vertreter 
der Arbeitgeberseite - die sog. ,.Neutralir.äcsanordnung« erließ.'7 Im vorliegenden 
Kontext ist allein deren § 4 bedeutsam:'8 

. Der Anspruch des nichtbeleiliglen Arbeilnehmers (§ I) auf Arbeitslosengeld ruht nach § 116 

Abs. } SalZ 1 Nm. 1 und 2 AFG. wenn der Arbeilnehmer seine Beschäftigung in einem Belrieb 
verloren h~t, weil in einem anderen Belrieb ein Arbeitskamp{ geführt wird. sofern 
a} dieser Arbeitskampf ~uf die Änderung von ArbeiLSbeJingungen eines Tarifvenrages geric.h­
(eI ist und der Belrieb, in dem der ArbeitSlose zuletzt beschäftigt war, zwar nicht dem 
räumlichen, aber dem fachlichen Geltungsbereich des in Frage kommeoden Tarifvenragcs 
zuzuordnen iSI und 
b) die Gewerkschliten für den Tarifvenragsbercich des lrbellslosen, nichlbelciliglen Arbeit­
nehmers nach Art und Umfang gleiche Forderungen wie für die am Arbeirskampf beleiligten 
Arbeitnehmer erhoben haben und mil dem Arbeilskampf nach An und Umfang gleiche 
Arbeitsbedingungen dUr<:hgesetzt werden sollen.« 

Mit § 4 NeutrA von 1973 hat es eine besondere Bewandtnis. Einerseits hat § 4 der 
Auseinandersetzung um § 116 AFG sozusagen die Terminologie gegeben: Was 
»nach Art und Umfang gleiche Forderungen« sind, hat zum Streit darum geführt, 
inwieweit ,.,gleich" » identisch~ bedeutet. - annähernd gleich« oder eben auch 

»gleich, ohne übereinstimmen zu müssen - . Das gesamte Vokabular der dem Ent­
wurf Dr. Faltlhauser nachfolgenden Änderungsentwürfe stammt aus dem Wort­

schatz von § 4 NeulrA . 
Andererseits kann davon ausgegangen werden, daß § 4- rechtswidrig ist und daher 
nicht (mehr) gilt.'9 Für diese Auffassung wird ins Feld geführt, einmal daß § 4 den 
Ruhenstatbestand (indem er allein den AhzieltatbesWld. nicht dagegen den Beein­

flussungstathestand durch § 116 Abs. 3 S. I AFG konkretisiere) enger faßte als die 
zu seinem Erlaß ermächtigende gesetzliche NormJo; zum anderen daß die Ermächti-

27 Zur Vorgcschlchle d,·r NeuIrA s. Säcker (Fn. 2}). s. '5 fi. 
lS ANBA '97J. S. }6S If. 
" So elwa Bend. (Fn . 12). S. 79 f{. : J. lstn,e •• Sau.ungsaulonomlc und Dispcnsbcfugms ,m B<r.,ch der 

Arbelukampl· Neulr,Ii,'" Zur Verfassung'm:ißigke •• d.s S 116 Ab, . .l und 4 ArbCllsfönlcrungsgC'CIZ 
.IOWIC der Nculralita'LS-Anordnung. OB '985, S. 168, ff. ; H .-J. Pap.er, Du neue Par.graph •• 6 "( noch. 
verfas,ungswldng, FAZ 7. 1. 1986: B. Schuhn, Arbe.tskampf und NCUU".\i,3t der Bundcunu.h für 
Arbe.n, Beilage Der Betrieb Nr. 3l18S. S. 9 L: Seiler (Fn . '7). s. 49 ff. 

30 Das Problem ergibt <Ich d~rau$. daß die NeuIrA e:ncrscll .. als abuhl"ßwde KonkrcllSlcrung des S 116 
AFG vtrSl~den wtrd. d.tß SJe ,ber auS<chließlich die Pa'!lZIpallO",komtell.uon konkrctl>'ert (s. 
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gungsnorm des § 116 Abs. 3 S. 7. selber nicht rechts beständig war, da die Konkreti­

sierung der Anforderungen an die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im 
Arbeitskampffalle durch das Gesetz selber hätte geregelt werden müssen, nicht auf 

den Satzungsgeber hätte delegiert werden dürfen.!' Zu diesen Positionen Stellung zu 
nehmen. besteht hier kein Anlaß. Jedenfalls geht die Mehrheit der literarischen 

Äußerungen wie auch das Hauptsacheu.rteil des Sozialgerichts Frankfurt vom 

27. Februar '986 von der Nichtigkeit von § 4 NeutrA ausY 
Zu (j): Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 9.9. (975)) - die bislang einzige 

höchsrrichterliche Interpretation von § ,16 AFG von 1969 - ist in einem früheren 
Jahrgang dieser Zeitschrift bereits ausführlich analysiert worden .J4 In dieser Ent­

scheidung ging es um die - während des Gesetzgebungsverfahrens 1985/86 allein 
umstrinene - Frage der Zahlung von Lohnersatzleistungen bei mittelbarer Kampf­

betroffenheit innerhalb des fachlichen, aber außerhalb des räumlichen Geltungsbe­
reichs des umkämpften Tarifvertrages. Hierzu entschied das Bundessozialgericht -
in Übereinstimmung mit dem Ausschußbericht von 1969 -, daß im Regelfall 
Lohnersatz zu leisten sei. Der Fortfall des Lohnersatzleistungsanspruchs bej 

KampfbetroHenhcit außerhalb des räumlichen Gehungsbereichs des umkämpften 
Tarifvertrages bedürfe daher einer besonderen Begründung. Diese sei im allgemei­
nen nur gegeben. wenn der umkämpfte Tarifvertrag sogenannten »Modellcharak­

[er« habe: 

»Ein solcher Model/charakter ist regelmäßig ersT dann anzunehmen. wenn in anderen Tarifge­
bieten die Ta,; (e ebenfalls gekündigt sind und dort die gleichen Forderungen erhoben werden. 
ferner - was in der Praxis kaum vorkommen wird - die anderen Ta,;fpanner von vornherein 
die AbSICht haben . den erkämpften T~rifvertrag für ihr Gebiet inhaltlich zu übernehmen ... 
Sicherlich kann das Ergebms eine.s Arbenskampfe.'l die Position der Tarifpartner in den 
anderen Bezirken der Branche. in denen die Tarife ebenfaUs gekündigt worden sind. auch dann 
(positiv oder negativ) beeinflussen. wenn eine Übemahme des Kampfergebnisses in diesen 
Bezirken nicht gesichert ist. Du reicht aber nicht, § 116 Abs.} s. 1 Ziff. I AFG auch auf diese 
Fälle 1Uszudehnen .• 1' 

Aus dem Grundsatz, daß das Ruhen von Lohnersatzansprüchen die Ausnahme zu 
bleiben habe, folgerte das Bundessozialgericht gleichzeitig, daß dem Präsidenten der 
Bundesanstah für Arbeit keine Spiel räume für wertende Entscheidungen bei der 
Auslegung in der Konfliktsituation des Arbeitskampfes zustehen durften . Auch aus 
diesem Grunde sprach er sich für eine enge Auslegung der Merkmale des Ruhenstat­
bestandes aus. 

Das BSG-Urteil vom 9.9. 1975 steht im Einklang mit Wortlaut und Intention von 
§ 116 Abs. J AFG; es war Teil der bis 1986 bestehenden Rechtslage. Das Urteil 
bezog sich direkt auf § 116 AFG, nicht auf die - z. Z. des zu entscheidenden Falles 
noch nicht existierende - NeutralieälSanordnung von 1973. Rechtliche Bedenken 
gegen die Anordnung schlagen somit nicht auf das Urteil des BSG von 1975 
durch. 
Zu (4): Die Urteile der Landessozialgerichte von '984,6 haben für die Auseinander­

setzung um die Neuregelung des § 116 AFG eine zwar politisch große, aber fachlich 
nicht entscheidende Bedeutung. Unter dem (8. \. 1984 halee der Präsident der 

§§ l-4 NeutrA 1 971). mchl dagegen den schwer f:tßlichco. aber wohl mtsche,dend wIchlIgen (s. o. 
Fn. 17) Beemf/uHungHalbesI4",1. 

)' So /sense. und Pap,er (Fn . • ,) 
J2 SG Frankfurt. Enuche,dung v, ~7 , 1 . 1996 - A~. S 7 Ar S84/84 -. s. Bmeh, FR ,8 . • . 1986. 
}} Ar Nr, 1 zu § ,,6 AFG j ßSGE 40. S. 190(1. 
H S. mem Bt.nr:og. I ndiv,duaJiSlerende Slreikf1ndammung. D" Urteil de s BundessozulgenchlS 2ur 

Neu ..... li.:;"pnicht der Bundcswsuh für Arbe", KJ r978. S. joff. 
H Ar (Fn. }) ), BI. J. 
) 6 LSG Bremen, s.,u hl. v. ",6. 1984. NZA '9S4 , S. I)J ff.; HCSSlsche, LSG, B(;Schl . v. u . 6. 1984. NZA 

'984, S. teo If. 

'73 
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/74 Bundesanstalt für Arbeit, Franke, in einern Schnellbrief an die Landesarbeitsämter 
und Arbe.itsämter folgendes angeordnet: J7 

"ZU der Frage, ob bei mittelbar arbeiukampfbedingeem ArbeitsausfaU im fachlichen Gchungs­
bereich des umkämpften T2rifvennges, aber 3ußerhaib des Arbeicskampfbezirkcs, Lohner­
~Jlzleislungen (Alg, Alhi, Kug) z.u gewähren sind, venrete ich nach Unterrichtung des 
Vorseandes der BA die Auffassung, daß ein Leistungsanspruch nach §" NeutrA ruht . Ich 
bilee, entsprechend zu verfahren . 
D,tser AuHassung liege zugrunde, daß bel der gegcnwänigen Tarifrunde in aUen T:\rilbezirkcn 
i. S. des § 4 NeutrA sowohl ,nach An und Umfang gleiche Forderungen< erhoben werden als 
auch mit dem Arbeitskampf .nach An und Umfang gleiche Arbeilsbedingungen. durchgesetzl 
werden sollen. Bei der Bcuntilung war en!.Scheidend. daß der in allen Tuifbezirkcn erhobenen 
forderung nach Einführung der J5-Stundcn·Woche bei vollem Lohnausgleich die weitaus 
überragende Bedeutung beigemessen werden muß, so daß die übrigen Forderungen im 
Verhähnis hienu nicht mehr <US gravierend :\11gcschen werden können.« 

Am 12 . 6. beschloß das Sozialgericht Frankfurt, am 15.6. das Sozialgeriche Bremen, 
daß der sog. ~Franke-Erlaß« rechtswidrig sei; am 22.6. beschlossen beide LSGe­
Hessen und Bremen - in gleichem Sinne. Mit der Intervention der Sozialgericht.e im 
einstweiligen Rechtsschutz war der Franke-Erlaß vorläufig aufgehoben und wurden 
nunmehr Lohnersatzleistungen an mittelbar Kampfbetroffene gewährt. 
Beide LSGe gingen in ihren Entscheidungen davon aus, daß der Ruhensrarbestand 
im vorliegenden Falle nicht gegeben sei. Sie befanden, daß weder ein Modellarbeits­
kampf (i . S. der Konkretisierung des § I ~6 Abs . j S. ~ Ziff. 1 AFG durch das 
Bundessozialgericht (975) geführt werde noch daß BeeinOussungsgefahr (i. $. von 
§ 1[6 Abs. j S. 1 Ziff.2 AFG) bestehe. Das LSG Bremen befand, daß ~gleich« i. S. 
von § 4 der NeutrA als »idencisch" zu verseehen seilK, das Hessische LSG verstand 
unter »gleich« »faS( idenrisch«J9. Ungeachtet dieser begrifflichen Divergenz gelang­
ten be.ide Gerichte zu dem Schluß, daß im Arbeieskampf 19&4 - in dem zwar die 35-
Srunden-Woche als Forderung im Vordergrund stand, jedoch die konkrete Ausge­

stalrung wie zusätzliche Forderungen von Tarifbezirk z.u Tarifbezirk divergierten -
ein Ruhen von Lohnersatzleisrungen der MetaJlbeschäftigten außerhalb der um­

kämpften TariJbezirke nicht zu rechtfertigen sei. 
Waren so die LSG-Entscheidungen politisch von großer BedculUng, indem sie die 
Intervention des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit aufhoben, so muß doch 
die Tatsache, daß sämtliche Entscheidungen in Verfahren des einstweiligen Rechts­
schutzes ergangen sind, bei der juristischen Würdigung berücksichtigt werden. 

Rechtsfonbildende oder auch nur verbindlich interpretierende Krah kann diesen 
Entscheidungen angesichts ihres vorläufigen Charakters niche z.ugeschrieben wer­
den . Insofern wird man sie auch nicht als Indikator der geltenden Rechtslage 
heranziehen können. Man kann aus ihnen - und möglichen Divergenzen zur 

Gesetzgebung von [969 - demnach aber auch keinen Zustand der »Rechtsunsicher­

heit", so wie er im Entwurf Dr. Faltlhauser und späteren Entwürfen zur Begriin­

dung herangezogen wurde, herauslesen . Aufschluß über die Rechtslage kann allein 
das Hauptsacheverfahren erbringen. 
Im Zusammenhang betrachtet ze.igen die vier Schichten der vor der Neuregelung 
beStehenden Rechtslage zu § 116 AFG, daß der Gesetzenrwurf Dr. Faltlhauser wie 

auch aJle nachfolgenden Entwürfe und die schließliche Neuregelung keineswegs 
eine» KJarstcllung« der bestehenden Rechtslage waren.<O Selbst wenn man konze-

J7 Seh r. d. rr;i"den,~n der Bund",.muh für Arbeit ,n d,e r..."d"'arbcllSäm,er und Arb~l.Säm,or v. 
,s. S. ,,84 - Az. JI('4 - 7116 -; auch .bgtdr. 'n He«. LSG (I'n , \6). S. '00, 

J8 A.a . O . (Fn. J6). 5.131 · 
39 A .•. O. (Fn. J6). 5.103_ abcr oflengebssen S, 10'. 
40 So besonders scharf herlu'gearhcotc'1 vOn Bmd. (Fn. 21), S. 6, Ir. 
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dien, daß die Neutraliütsanordnung ungültig war und die Landessozialgerichtsent­

scheidungen gewisse argumentative Unstimmigkeiten enthielten, kann man doch 
nicht bestreiten, daß diese Enrscheidungen von 1984 mit dem Willen des Gesetzge­

bers von 1969 und dessen höchstrichterlicher Interpretation von '975 überein­
summten. Wo Diskrepanzen entstanden, hätten diese im Instanzenzug des Haupt­

sacheveriahrens korrigiert werden können. 
Die mittelständische Initiative der CDU/CSU-Abgeordneten enttarnt sich so als 
legislatorisches Nachspiel zum Arbeitskampf 19&4, das zum Ziele haue, die Wieder­
holung eines solchen Arbeitskampfes zu verhindern." Enrgegen konservativen 
Erwartungen war dieser Arbeitskampf nicht mit einer klaren Abwehr der gewerk­

schaftlichen Forderungen beendet worden. Mit dem en.iehen »Einstieg« in die 35' 
Stunden-Woche war die Auseinandersetzung um deren »Durchbruch" vorprogram­
mien. Dies wollten die Abgeordneten verhindern . Sie wählten den Weg, in erster 
Linie nicht beteiligte Arbeitnehmer, in zweiter Linie die gewerkschafrliche Streik­
kasse mittelbar zu bedrohen - einen Weg, der, wäre er nicht durch die Landessozial­
gerichte vereiteh worden, vielleicht schon den Arbeitskampf '984 entscheidend 
verändert hätte. Sie mieden die direkte Regulierung des Arbeitskampfes und wichen 
in sozialrechtiiche Folgeregelungen aus. Der Sache nach wollten sie das Arbeits­

kampfrecht regeln. 
c) Daß es sich bei der Initiative zur Neuregelung des § 116 AFG um den Versuch 
der Funktionalisierung des Sozialrechts für Zwecke der Arbeitskampfrestriktion 
handelte, um einen - wie es, freilich wenig hilfreich, in der Literatur immer wieder 
heißt - » Veneilungskampf zwischen Arbeirsreclu und Sozialrechr",~' wird deutlich 

an der zweiten Etappe der Neuregelung des § //6 AFG : der Aufcragsarbeit des 
ehemaligen BAG-Prasidenten Müller für das Bundesarbeitsministerium zu Fragen 
des Arbeitsbmpfrechts und der Neurraliüt der Bundesanstalr für Arbeit.il Verge­
ben worden war dieses Gur:lchten im Dezember '984u - nicht zufällig im Monat 
nach Bekanmwerden des Initiativantrages der mi[(elsrändischen CDU/CSU-Abge­
ordneten. Bunde.sarbei[sminister Blüm - gewiß ahnend, welche Auseinandersetzun­
gen ihm bei einem Aufgreifen des Vorschlags im eigenen (vor allem CDA-)Lager ins 
I-laus stünden - wollte vermutlich Zeit und Abstand zum Arbeitskamp{ '984 

gewinnen . Hier wie später setzren sich innerhalb der Union Versuche durch, die 
Neuregelung des § {,6 - die auch von der Arbeitgeberseite gefordert wurdeH - auf 
gesetzlicher Ebene zu vermeiden und stattdcssen in Dreiergesprächen zwischen 
Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eine wie auch immer gear~ 
tete Kompromißlösung zu finden. ,6 Noch neun Monate nach der Vorlage des 
Faldhauser-Entwurfs jedenfalls - und pikamerweise sechs Tage vor der Vorlage des 
Müller-Gutachtens~7 - bekundete die Regierung, sie habe noch keine regierungs­
arlllliche Position zu § 116 AFG und dem Falclhauser-Entwurf.~8 

In diese Strategie der Konflikrvermeidung fügte sich die am ll. August '985 
vorgelegte Stellungnahme des ehemaligen Bundesarbeitsgerichtspräsidenten nicht 

41 Sö mehr oder w<niger wönheh die CDU/CSU·Abgeo,dnelen S .. -eholer lUld Kolb In d ..... coten Lesung 
des Entwurfs Im Bundesug am l . 1.1986 : Plen .. -ProlOkoll !0/'96, S. '5 '70/ " und ,,17} · 

41 So J. Denck, S 1 16 AFG und kem Ende, BB '!lR6, S. 1 P H .. 154; Bend. (Fn. 21), S. 1 p; deutlich pngf 
di .. er Slreu .uch die Kontroverse ZWischen Th. R:user und A. Gage! : NZA '98i. S. )6,(f. ; '98$, 
s. 79} 11.; 1986, S. I '} fr. 

4) Fn. 8. 
44 S. kl . Anfrag. BT-Dn. lo/}7) I. 
4) S. ctw. Der Arb,:ugcbcr 14/1!18S, S.}}; FAZ 2) . 8. 198$ ; FR ,8 . 1. '986; FAZ 4.1.1.986. 
46 S. Cl .... FAZ 5. 8. 198\; kJ. Anfrage BT-Drs. lo/ }]}! ; FAZ 1}. 8. 198S . 
47 Dos Gutach,en wurde am H . AuguS"t ,·orgcSlel), : SPIegel 16.S. 198\; Me,aU·Prcssediensl v. >1 . 8. '985 ; 

FR '3.8.1985. 
48 S. o. Fn.44. 

IlJ 
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ein. Getreu der (spr~chlich mißlungenen. aber sachlich aufschlußreichen) Devise im 

Schlußsatz des Gutachtens - .>Aber auch dieser Vorbehalt ändert nichts daran. sich 

mit allen Mitteln für die Zurückdrängung des Arbeirskampfes einzusetzen,,<9 -

unterbreitCle Müller dem Gesetzgeber ein breites Spektrum an Instrumenten der 
Arbeitskampfrestrikrion (bei gleichzeitiger Erleichterung der Aussperrung).'o Inter­
essant an seinen Vorschlägen war nicht nur eine allgemeine Aufwercung des 

Bundesarbeitsgerichtes im Arbeitskampf - so etwa der Vorschlag einer generellen 

»besonderen freiwilligen Schlichtung .. umer Führung eines Schlichtungsausschusses 

des Bundesarbeirsgerichtsp • ferner der einer Direktzusrändigkeic des BundesarbeIts­

gerichts für den Erlaß von einstweiligen Verfügungen im ArbeirskampL" Au(­
schlußreich war vor allem, daß Müller die Instrumentalisierung des Sozial rechts für 
arbeitskampfrechtliche Ziele forderte. Müllers Vorschlag für eine Neuregelung des 

§ 116 AFG zielte auf die Annäherong des Rechts der Lohnersatzleistungen an das 

vom Bundesarbeitsgericht 1980 neu strukturierte Recht der Lohnzahlung im Falle 
mittelbarer Arbeitskampfbetroffcnheit (»Arbeitskampfrisikolehreu) abO - dieser 

Zusammenhang wird uns noch beschäftigen. Müller stellte folgende Formulierung 

lIor(S. 257): 

"(I) Durch die Gewährung \Ion Arbeilslosengeld d~rf nicht Ln Arbeicskämpfe eingegriffen 
werden. Die Moglichkl"ll. daß es zu einem Eingriff kommen kann, muß bereits ausge­
schlossen bleiben. 

(2) Ist der Arbeitnehmer durch Beteiligung an einem inländischen Arbe;tskampf arbeilslos 
geworden. ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur Beendigung des Arbeilsk~mp­
fe~ 

(3) ISI der Arbeilnehmer durch einen inländischen Arbeitskampf, an dem er nichl beteiligt ist. 
arbeitslos geworden. ruht der Anspruch auf ArbeilSlosengeld bis zur Beendigung des 
Arbeilskampfe.s. wenn 
1. der Arbeicskampf ~uf einer Änderung der Arbeitsbedingungen in dem Betrieb, in dem 

der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigl war, abzieh. oder 
1. die Gewährung des Arbeitslosengeldes den Arbeüskampf bceinflußI oder die Möglich­

keit einer solchen Beeinflussu ng gegeben ist. 
(4) Absatz ( gilt insbesondere auch für solche Arbeitskämpfe. deren Ergebnis nach den VOn 

den Tarifpaneien für wesenrlich erachtelen Kampfzielen Modell- oder Sign:ucharaktcr 
haben .• 

Bedeutsam war an diesem Vorschlag einerseits die Ausweitung des Beeinflussungs­
tatbestands auf die bloße Möglichkeit einer Beeinflussung und zum andern die 
Absenkung der Schwelle zum Ruhensratbestand umer die Anforderongen des 

Bundesso:z.ialgerichts von 1975 durch die weiche Fonnulierung in Abs.4_ Das 

vielleicht wichtigste Indiz (Ür die Inscrumcntalisierung des SozialrechLS in Müllers 

Stellungnahme war der Vorschlag. rechtliche AuseinandC'Tsetzungell um die Anwen­

dung des § I 16 AFG der Arbeitsgerichtsbarkeit stau der So:z.ialgerichtsbarkeit zu 

überantworten. H Die Realisierung dieses Vorschlags hälle in der Tat § 116 AFG 

49 Fn.8, S·374· 
so S. bereIts (0. Fn. 8 ~nd 13. 
fIS. )08 H. 
p S. J69. 
f) Pie BAG-EntsCheldungen, die den Übergang von der Betrlcbsmiko- Zur Arbcn,kampfnsiko-Lchrc 

m .. loencn (AP Ne. 70/7' zu An. 9 GG Arbca.sbrnpf), habcn da.< Lohnnsiko rmltclb.r bmpfbelTOffc­
nCr Arbclln~hmcr entsprechend dem Krn.num tusgL"WC\ICl bzw. emgcgrmzl. ob von e.w .. gcr 
Lohnzlblung ein Einfluß .uf die Ktäftevcrhä.lulIssc Im Arb~ll$bmpf ausgehen keinnIe oder nll:.h. 
(gen.~cr dazu Müekcnbcrgcr. Oie Dialektik der Pan":iI. DuR '98 •• S.179(1.). Dasselbe Kmerium 
würde nleh dem MUllcr-Vorsehl.s .uch für Lohnc"'llzlfl.tuogrn gelten. Zur Einsch~lt.uog s. meInt In 

Fn. 10 crw'hn •• StcllUllgnahmc. 
54 A.l . O .• S. )6!; s. h,erzu ~uch d .. Kunosum. daß offenb" noch Im M,rz 1986 auch Minmer ßlüm mit 

eIner solchen ZU!l:indigktll des ßundc .. rbtlugenchu <)"mp"hJSle"e (wenn der Benchllll FAZ 7· J. 86 
nlchl falsch )St); s. a. IUI$er, NZA '986. 1'1. 
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forensisch vom Sozialversicherungsrecht abgekoppelt und dem Regime des Arbeits­

kampfrechts untersteHe. 

In der Auseinandersetzung um die Müller-Vorschläge strukturierten sich die geseH­

schaftspolitischen Froneen, die den späteren Gesetzgcbungsprozeß prägten. Oaß die 

Arbeitgeberverbände stark für, die Gewerkschaften vehement gegen die Vorschläge 

vorienen. überrascht nicht. !I Auffällig aber ist , wie zunehmend die FDP - und don 

wiederum' vorrangig die mittelständischen Interessen - zur Speerspitze in der 

Auseinanderserzung für eine Neuregelung des § J 16 AFG und, wie es verschiedent­

lich hieß. des gesamten Arbeitskampfrechts wurde!', dabei sogar noch radikalere 

Vorstellungen entwickelte. als der Faltlhauser-Enrwurf cmhieltY Demgegenüber 

blieb die Union bis in den November 1985 hinein unschlüssig und verlegte sich eher 

auf Verhandlungslösungen. ls In der Tat homen schon die Auseinandersetzungen um 

die Müller-Vorschläge die Zwiespältigkeir innerhalb der Union und die Angewie­

senheit von Bundesarbeitsminister Blüm insbesondere auf den Arbeitnehmerflügel 

der Union. der sowohl dem Faltlhauser-Entwurf als auch den Müller-Vorschlägen 

ablehnend gegenüberstand 59, deutlich gemacht. 

Entgegen dem Drangen der "Falken« im POP-Lager. entgegen auch dem Drängen 

der Arbeitgeberseite führte Bundeskanzler Kohl am S. September - ergebnislos - ein 

Spitzengespräch mit OGB und BOA durch. appellierte an die Tarifvertragsparteien, 

eine einverständliche Lösung zu finden60
, verschob dann aber weiteres Handeln der 

Regierung auf die Zeit nach der Aktionswoche des OBG vom '5 .-19. Oktober 

1995~'. Am 4. November führte auch Blüm noch ein Spitzengespräch mit Gewerk­

schafts- und Arbeitgebervenretern.6' 

Danach emschloß sich die CDU jedoch. nur noch eine Verschiebung bis zum 

Jahresende zu dulden und dann gesetzgeberisch tätig ZU werden .bl Für den Fall 

fehlenden Einvernehmens mit den »Sozialpartnern. solle, so dpa vom 6 . November 

1935. über eine klarstellende gesetzliche Neuregelung des § 116 AFG entschieden 

werden, die verbindere • 

• d~ß bei Streiks auch 3ft solche Arbeitnehmer Kururbe;ter- und ArbeiLSlosengeld gezahlt 
Wird. die von slreikbcdingten Arbcilsausfällen außerhalb des eigentlichen Arbeitsbmplgebie­
les betroffen sind ,,!' 

Wie diffus die regierungsamdiche Willensbildung zu diesem Zeitpunkt noch war, 

zeigt (falls authentisch) das letzte dpa-Zitat. Mittelbare Betroffenheit von AIIHper­

rungsfolgen wäre nach diesem Vorschlag nicht umfaßt gewesen. umgekehrt hätte 

aber auch die mittelbare Betroffenheit VOn Streikfolgen außerhalb des fachlichen 
Geltungsbereichs von Tarifvertragen zu einem Ruhen geführt. 

d) Oie Entscheidungsphase für den Regierungsentwurf folgte. nachdem neuerliche 

55 S. Der Gtwukschaflcr 9/91; FAZ '}. &.85. 
50 Zur Rolle d.r FDP s. FAZ '}. 8. 8S; Frank{. Neue Pres.se '0.9.8S (Haus.mann und Brunner enlgegen 

CDUJCSU n.ch, nur [ur gese'zlichc N~u'egchUlg d .. § 116 AFG, ;ondem für Neu'(-gclung des 
geumltn Arb.lIslwnpfrfchlS~); Sp.egel '6".85 (FDP·M;rtclsllnd,vmre,er drängen und ve,blnden 
Sich mn CDUlCSU-Mittelstandlun). 

S7 LI. FR v. 6. Il . 1985 wollte die FDP urspriingtich .lIe mllleibar belro/fenen ArbeI tnehmer von 
Zahlungen ,usschließen und lenk,e nunmehr erst gegenüber BJüm ~'". 

S8 Zur H.1Irung der CDU/CSU s. FAZ S·g und 1}.8.19&S; '} . 9. 8S; FNP 'O , ~ . S5 ; Splege! 16. 9. SS 
(Kobl) ; Weh 6. ' I. 8\ (Kohl, Dregge,) . 

5' FR .}. 8. 8S (Sch,rrenbrolCh gegcn Mulltr-Vorschl'gc und gegen f.hlh,user-enlwurl); Presscmtltcl. 
lung der KA.B Nr. 16/Ss v. 1. '0.8\ (de<gl.). Die H.Uplwld("TSünde de, CDA sei lIen mll Vorl3ge des 
Rcg,crungscnlwurfs cln; duu spaler. 

60 $. FAZ !} . ' . 1,8j . 
61 S. Splcgel , 6. 9· 8S · 
0> S. Tagespresse S. JI . SS · 
oJ AnsatzweISc Die Weh 6. Ir. 8S; de:z,doerter dpa 6. ! I. 81 . 
6. So dpa 6. 11. 1,8S. 

'11 
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drei seitige Gespräche. erst am 2. und 4. 12. bei Blü m, dann am 10. Dezember bei 
Kohl keine Einigung erbracht hatten.6

! Nach dem Scheitern der Gespräcbe im 
ArbeitSministerium hatten - am 6. Dezember - bereitS die Minister Blüm, Schäuble, 
Bangemann, Engelhard und Zimmermann einen Enewurf erarbeitct66

, der dem 
Spitzengespräch bei Kohl zugrundegelegr wurde. Am Tag nach dem Scheitern dieses 
Spitzengesprächs beaufrragte das Kabinett Blüm mit der Erarbeirung eines Geset­

zesentwurfs auf der Grundlage des Fünf-Minister-Vorschlages.67 Am !8. Dezember 
verabschiedete dann das Kabinett den Regierungsentwurf, den Blüm erarbeitet hatte 
und der nur unwesentliche Veränderungen gegenüber dem Fünf-Minister-Vor­
schlag enthielr.6s Wichtig daran sind die Absätze 1 und 3 von § 116 AFG :69 

.Absalz ! erhält folgende Fassung: 
,(,) Durch die Gewährung vOn Arbeitslosengeld darf nicht in Arbeitsk3"mpfe eingegriUen 
werden. Ein EingriH in den Arbeitskamplliegt nicht vor, wenn Arbeitslosengeld Arbeitslosen 
gewähn wird. die zuletzt in einem Betrieb be~chäftigt waren, dcr nicht dem fachlichen 
Gehungsbereich des umkämpften Tarifvenrages 1.uzuordnen ist.< 
Absalz 3 erhält folgende Fassung: 
'(3) Ist der Arbeitnehmer durch einen inländischen Arbeitskampf, an dem er nicht beteiligt ISI, 

arbeitslos geworden, so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zur Beendigung des 
Arbeitskampfes nur, wenn der Betneb, Ifl dem der Arbeitslose zuletzt beschäftige WH, 

J. dem räumlichen und hchlichen Geltungsbereich des umkämpften Tarifvertrages zuzuord­
nen ist oder 

2. rucht dem räumlichen, aber dem fachlichen Geltungsbereich des umk:impften T;lrifvcnr.1ges 
zuzuordnen ist und im räumlichen Gcltungsbcreich des Tlrifvenragcs, dem der Betrieb 
zuzuordnen ist, eine Forderung erhoben worden ist, die einer Hauptforderung des Arbeits­
kampfes nach An und Umfang .1.nnahernd gleich ist. 

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht nur, wenn die umkämpfeen oder geforderten Arbei15-
bedingungen nach Abschluß eines entsprechenden Tarifvenrages fi.ir den Arbeitnehmer gelten 
oder auf ihn angewendet wurden.<. 

Mit Abs. J S. l sollte den Gewerkschaften ein Zugeständnis gemacht werden, indem 

mittelbar Arbeitskampfbetroffene eines anderen fachlichen Tarifvertrages nicht vom· 
Ruhen umfaßt werden sollten - wie wir noch sehen werden, handelt es sich hierbei 

jedoch nicht um ein Entgegenkommen, da insoweit bereits die Vorgaben der 
ArbeitSkampfrisiko-ReclltSprechung des Bundesarbeitsgerichts für ein für die ab­

hängig Beschäftigten günstigeres Ergebnis sorgen.7" An der vorgeschlagenen Neure­
gelung des Abs. 3 war die Ziff. ~ bedeursam. Sie lehnte sich in ihrer Fonnulierung in 

gewissem Umfang an § 4 der NeutrA von 1973 an, erhob ihn insoweit in den Rang 
eines formellen Gesetzes, modifiziene ihn allerdings gleichzeitig nicht unerheblich: 

- Statt auf »gleiche« Forderungen sollte es nur noch auf .annähernd gleiche« 
ankommen. 
Pordene § 4 NeutrA noch nach An und Umfang gleiche Forderungen u71d nach 
Art und Umfang gleiche ArbeilJbedingungen (bei unterschiedlichen tariflichen 

Ausgangsbedingungen hätte selbst die gleiche Forderung nichr 1.U gleichen Ar­
beitSbedingungen. somit auch nicht zum Ruhen des Anspruches mittelbar 
Kamplbetroffener im anderen Tarifbezirk gefühn), so hob der Regierungsent­
wurf nur noch auf die annähernde GJeichneit der FoYdeyungen ab. 

- Sah § 4 NeutrA noch die Forderungserhebung durch die Gewerkschaften vor, so 

sprach der Regierungsemwurf nur noch davon, daß Forderungen "erhoben 

6j S. FR 4. 'l. 1985. 
66 Abgedruck'ln FAZ 11.11. '985. 
67 Ebda. 
68 Abgedruckt ,m HJndel,bb" 19.' 1. 8j; Bericht FAZ '9. ". Sj. 
69 S. GC$e,zcnlwurf der Bundesreglerung. Entwurf emes Geset~e·$ zur Sicherung der Neutrali,., der 

Bundesanst"lt für Arbe1l bCL Arbe",kimplen. BT·Dr<. 10/4989 V.}L '.1986. 

70 S. o. Fn. SJ. 
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worden« sein müßten, ließ also auch die Möglichkeit einer arbeilgeberseitigen 
Definition des umstrittenen Arbeitskampfstoffes offen. Die Begründung des 
Entwurfs ließ das Erhoben-Sein vollends dif{us : 

-Eine Forderung braucht aber auch nicht immer von den zur En!.Scheidung berufenen 
Gremien ausdrucklieh erhoben zu sein. Es genügt, wenn sie nach den Gesamcumständen, 
d . h. aufgrond konkludenten Verhaltens als erhoben ~nzusehen isto." 

Sprach § 4 NeutrA noch von "gleichen Forderungen« - d. h. dem Vergleich der 
Forderungen in dem Tarifbezirk, in dem gekämpft wird, und demjenigen, in dem 
mittelbare Kampffolgen eintreten -, so forderte die Neufassung nur noch einen 

Vergleich zwischen »einer«, und z.war einer »Haupcd-, Forderung des Arbeits­

kampfes mit .einer Forderung. in dem Tarifgebiet, in dem minelbare Arbeits­

kampffolgen eintreten. Der Regierungsentwurf weitete damit das Spektrum mög­
licher Vcrgleichbarkeiten erheblich aus, führte dazu noch die schwer definierbare 
Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenforderungen ein. 

Der Regierungsenlwurf vom Dez.ember 1985 strebte somir - darin stimmte er mit 
der durch §" NeutrA geschaffenen Rechtslage, trorz der daran geübten Kritik 
überein - die Beseitigung des sog. Beeinflussungstatbestandes des § 116 Abs. 3 Satz 
I Zi. 2 AFG i. d. F. von t969 an7', was ihm durchaus Schelte von konservativer Seite 
eintrugJl Er ersetzte diesen Ruhensratbesrand durch einen solchen, der gar nicht auf 

die »mögliche« Beeinflussung des Arbeitskampfgeschehens durch Lohnersatzlei­

stungszahlung abhob, sondern - ähnlich wie zuvor § " NeutrA - auf die mögliche 
Nutz.nießerroUe der mittelbar Arbeitskampfbetroffenen am späteren Arbeitskampf­
ergebnis.l' Dahinter steckte der Anspruch des Entwurfs, sog. "Stellvenreterstreiks« 
(ein Begriff, der im gesamten Gesetz.gebungsverfahren nicht geklärt werden konnte) 

nicht mir Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit zu subventionieren.7\ 
Zugleich aber verminderte der Entwurf - darin deurlich abweichend von den 
Vorgaben sowohl des BundessozialgerichtS von 1975 als auch der Neutralitiicsan­
ordnung von 1973 - die Anforderungen sowohl an die Vergleichbarkeit zwischen 
den Forderungen im Kampfgebiet und im Gebiet mit mittelbaren ArbeitSkampffol­
gen als auch an die Obernahmegewißheit im Kampfgebiet durchgesetzter Tarifver­
träge in den von Arbeilskampffolgen betroffenen Tarifgebieten . Während somit das 

vorher geltende Recht nur diejenigen von Lohnersauleistungen ausschloß, denen 
das Kampfergebnis mit Gewißheit gleichfalls zugutekommen würde, setzte der 
Regierungsenrwurf minelbar Kampfberroffene bei nur annähernder Vergleichbar­
keit der Forderungen potentiell einer doppelten Betroffenhert vom Vertust ihrer 
Existenzgrundlage aus: Waren sie minelbar kampfberroffen, so erhielten sie nach 
dem Entwurf keioe Lohnersatz.leistungen; mußten sie aber dann selbst noch für die 
Übernahme des Tarifergebnisses in den Arbeitskarnpf treten, so verloren sie nach 
schon geltendem Recht (§ 116 Abs. 2) erneut Lohn- und Lohnersatzanspruch. 
e) Mit der Vorlage des Regierungsentwurfs verschärfte sich erwartungsgemäß der 
Konflikr zwischen Bundesregierun.g und Gewerkschaften; zahlreiche Protestver­
sammlungen und Arbeitsniederlegungen fanden statt, aus Protest gegen den Gesctz­
entwurfJ6 Der Konflikt innerhalb der Union, der seit der Vorlage des (nitiativ-

7' S.o. Fn.69. S. '7: gedruckte f ... ,ung: $· 7· 
7' Vgl. oben Fn. 17. 
73 So Arbeu\:cbcrvcrb.,nd GeS>mtmeull, FR 18. I. 1986 (Do!< .); auch "WO lsen,ce (Fn.,,). 
H $. Fn. 69, $. 10; gedmckte Flssung S. 5/6. 
75 Di,· Lel«ur. d.T Anhorungsprotokollc vom ~6 .12 7. 2 . und 10. J. 1986 erWeJSl, d.,ß ,nSowelt ke.nc 

Jun.uuchr Klarh"'JI l:U (·T7,.ld~lJ 15t. 

76 S. CIW> die Dokum"n!'lton In Gcwtrksch.lllichc MOnllShefte 4/86, S. '4' H .• FAZ 7. J . 86. 

'79 
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180 Antrags Dr. Faltlhauser geschwelt hanc, brach offen aus. 17 Führende Chriscdemo­
kraten des Arbeitnehmerflügels - wie der stellvertretende DGB-Vorsitzende Feh­
renbach7&, der stellvertretende CDA-Vorsitzende Vieho{79, der frühere Arbeitsmini­
ster KatzeriO, das frühere rhein land-pfälzische DGB-Landesbezirksvorstandsmit­
glied Schapfe)!l, die Katholische Arbeitnenmerbewegung (KAB)8> -, unter ihnen 
Bundestagsabgeordnete und Mitglieder des beratenden Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung - wie dessen stellvertretender Vorsitzender Zinksl, der frühere 
CDA-Hauptgcschäftsführer Scharrenbroich i

\ der frühere Allsschußvorsitzende 
Adolf Müller (Remscheid)i! -, deuteten mehr oder minder offen Widersrand gegen 
eine Verschlechterung der Rechtslage an und forderten dementsprechend Modifika­
tionen an dem vorgelegten Regierungsentwurf. Die ständig wiederkehrende, wenn 
auch durch die Fakten widerlegte, Beteuerung Blüms, es handele sich lediglich um 
eine .. KlarsteIlung" der Rechtslage, mußte auch deshalb von ihm aufrechterhalten 
werden, weil davon der Konsens innerhalb der CDA abhing. 
Aber auch außerh:llb des Arbeimehmerflügels brachen namhafte Christdemokraten 
aus der Parteilinie aus, ließen zumindest Schwankungen in ihren Positionen erken­
nen, die bei anderen sozialpolitischen Streitfragen selten sind. So sah etwa der 
Regierende Bürgenneister von Berlin Diepgen - im Gegensatz zu seinem SenatOr 
Scholz86 

- noch im November 1985 angcsichts der Änderungsvorschläge die" Waf­

fengleichheit in Gefahr«, schwenkte dann aber im Januar 1986 ein.sl Auch für den 
Fraktionsvorsitzenden Dregger war eine Änderung noch im August 1985 nichr 
aktuell, dann, im Dezember, war sie plötzlich zu einer »kardinalen Frage« gewor­
den. 89 Bekannt wurden auch die Kritik Biedenkopfs, der Entwurf sei nicht der 
Weisheit letzter Schluß, seine Warnungen vor einer .Augen zu und durch,,-Stratcgie 
und sein Vorschlag einer Schlichtungsstelle mit einem Neutralen als Vorsitzenden. s9 

Blüm selbst favorisierte noch im März 1986 - im Gegensatz zur FDp9° - eine 
neutrale SchiedssteJle wr Lösung des Neutralitätsproblems anstelle einer Präsiden­
tenentscheidung91 - was in eklatantem Widerspruch steht zu dem (noch zu referie­
renden) Änderungsantrag, der schließlich Gesetz wurde. Nicht zuletzt die zuneh­
mend scharfe Kritik des CDU-Mitglieds Ernst Benda, des früheren Bundesverfas­
sungsgerichts-Präsidenten, - die Anfang November 1985 noch sehr verhalten 
vorgetragen, dann während der Ausschußanhärungen zunehmend schärfer wurde 
und sich schließlich in einer vernichtenden Kritik in dem 3m .24. März 1986 

77 Duu allgemein Die Z"" 24. l. 1986, S. '5; FAZ 3. ~_ 86; FR 4-l. 86. 
78 Zu fehrcnb,ch 5. FAZ }. 1. und FR 4. l. 1986. 
79 Vichof, {riiher HBV -VorsL,ndsmltglied, d>.nn MjruSlenaldircktor unl~r Bliim, wurde ''',nes Po"ens 

enthoben, weil er den Geset~en,wuri zu § 1 t 6 AFG (ür rechtswldng ludt , FA Z 2). ! 1.8 S. 
80 K4tur nannle das Regluungsvorhaben >eIne btdrtickeode Pn-spekuve {ur den RechLS,,,,.t., h. Rau, 

FAZ 1.2.86. 
SI Schapfe! schlug h. LU V. 25.2,86 vor, cl>< Ruhen C,S{ elntre<en zu lassen, wenn die Haup,{orderung Ul 

belden Tarifbeztrken .nach Art und Umlang gleleh JSl und die Gewäbrung d" A rbtllslosengddcs den 
ArbCluk<>mpl zugunslen emer der kämpfenden VcrtragspanClen (KampfpanI" und NcutraJität) beem­
ßussen wurde .. - eln Vorschlag. der m d~s gehende Recht noch eUle "u,älz~che Sicherung eingebaut 
hä"e (kumulallVt Voraussetzung von P,ruzlpa"ons- uDd Beemflus.<ungstalbestand!). 

81 S. Fn. 59. 
8} S. FAZ Il. 11.198\. 
84 Vorher reservIert, s. F AZIFR 1 J. 8. 8 \' schwenkte spiter >us Grunden der. WH.' er s.gt<, .politlSchen 

HYgiene. um. s. SZ 6.'.1986; s •• _ Kommtnur In FR 21. 3. 1986. 
8\ St .. ke Ändenmgswunsche, s. FAZ 23.11. '985, sp'.er Forderung n>eh oeuor>ler Sch!eds .. elle, s. FR 

4, 1. ,,86. 
86 S, FAZ 1.1.1986. 
87 Zu bOIdem ,. FR 9. I. '986. 
88 S. em FAZ 5.8.85. d.nn FAZ 12.12_8\_ 
89 FR 9.1. und FAZ ).1. '986, 
90 S. FAZ ~J, 8. SJ. 
'1 S, FAZ ~J. 8. SJ, J' l. 86, 7. j, 86; FR lL j, 1986 (Komm,). 
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vorgelegten Gutachten für die nordrhein-wesuälische Landesregierung nieder­

schlug9 ' - zeigten sich die aufbrechenden Dissonanzen innerhalb der Union. 
für die Entwicklung im Frühjahr 1986 waren drei Momente ausschlaggebend: der 
wachsende Widerstand der Gewerkschaften und ihnen nahestehender Kreise - am 

6. März 1986 waren selbst nach den zurückhaltenden Angaben der FAZ »mehrere 

Hundemausend« während der Arbeuszell auf den Kundgebungen des DGB -; der 
aufgebrochene Konflikt innerh:l.lb der Koalition; und schließlich die, ungeachtet 
aller regierungsamtlichen Propaganda eher zu- als abnehmende Skepsis in der 
Öffentlichkcit gegenüber dem Gesetzesvorhaben. So wie die Dinge lagen, verfolgte 
die Regierung letztlich nur noch zwei Ziele: das Gescezesvorhaben so schnell wze 
möglich durch Verabschiedung irgendeincs brauchbaren Textes von der Tagesord­

nung zu bringen; und dies mit Hilfe einer Einigungsformd zu tun, die die 

Quadratur des Kreises versprach : sowohl eine Wiederholung der Ereignisse von 
1984 zu vermeiden als auch das geltende Recht nur »klarzustellen • . Nur so konnrc 
sie den Hauptkontrahenten innerhalb des Regierungslagers die Brücke zum Nach­
geben ohne Gesichtsverlust bauen. 

Dic Eile läßt sich daran ablesen, daß der Bundestag genau sechs Wochen und einen 
Tag Bcracungszeit für das Vorhaben hatte - einschließlich der 3 Lesungen, der 
AusschußberatUngen und der drei ganztägigen Ausschußanhörungen. Zwischen der 

Einbringung der Änderungsvorschläge, die schließlich Gesetz wurden, und ihrcr 
Verabschiedung durch den Bundestag in dritter Lesung lagen - ohne daß hierzu 
noch eine offizielle Anhörung hätte stattfinden können - gerade acht Tage. Durch 

den federführenden Ausschuß wurde der abschließende Entwurf zwischen dem 12. 

und, 4 . März förmlich durchgepeilscht.~) Man sieht dem Gesetz wie auch dem dafür 
ursächlichen Änderungsantrag von CDU-CSU und FDP an, daß redaktionelle 
Genauigkeit, systematische Stimmigkeit, verfassungsrechtliche Vertretbarkeit kein 
Kriterium ihrer Verabschiedung mehr waren - nur noch der Zeitfakcor: »Augen zu 
und durch •. ?~ 

Was nun die interne Kompromißstruk!ur, die »Friedensformel« innerhalb der 
Koalition, anging, so lag sie (wie häufig) in der Vermeidung einer materiell-rechclich 
klaren Entscheidung des Neutralitätsproblems durch Flucht einerseits in eine neue 
Genera/klausel, andererseits in ein Verfahren zu ihrer Konkretisierung. Schon am 
frühen Nachmittag des to. März - wohlgemerkt wenige Stunden nach Beginn des 
drinen Tags der öffentlichen Sachverständigcnanhörung über den ahm Entwurf -

verbreitete dpa die Änderungsleitlinien der CDU-Sozialausschüsse, die in den zwei 
nachfolgend abgedruckten Vorschlägen das sch ließlich verabschiedete Gesetz weit­
hin vorzeichneten ;9! 

9' S. Die Zelt I. 11. 1~8S, d;t/ln die Protokolle der AUS5chußanhor>lngeo, d,nn das GU<3,ht<n (Fn. >l), 
ferner FAZ 17. 4. ,,86. 

93 D~r .n> 18. 12.85 bescfJom,,,c Rcg,erung<enlwurf wurd,' .m 10,11 . dem Bundesr .. 2u(:derlCI. M 
J!. !. fand die erSle L~ung Jm Bund("i'>g sUH, llOWle dir Übc<Wt.lsung "" die Ausschusse . D.r 
Änderungsantrag IS\ den Mitgliedern des federführenden Ausschu"es am 11. März ~ur .Ber.llung 
vorgcl,-gt und :un '4. M'n. ""genommen worden. Am 10. März {,nd die 1. und J.lcsung ,m Bundestag 
SlllI . S. ßeschlußempfchlung und ßenchl des Ausschusses fur Arben und SOlIlIordnung (lI. Au,­
schuß). BT-Drs. IO/p14 v. 18. J. 1986; ferner PlenuprOlokoll 10/107 v. 10. Män 1986. 

9~ Ab a",splelC: Der Anderungs.n,rag von CDU/CSU und FDP - Au<schuß·Drs . 1149 - WIe, Im 
ncugcfaßlen § 7' Ab •. I • emen ",chlrnglichtn S2lZ 5 .. uf. der wengehend. Folgen haben dürhe (er !SI 

GC-S~IZ geworJ~n), ,ber überh,upl keine lIegrundung erf.hren h,UC; bel der Konstruktion Je, 
Neutralil'tsausschu"t< und der Direkt7.u.undlgkell de. BSG nach §§ 116 Ab •. 5 und 6. J06l AFG 
n. F . 1St voUig iiberuhen worden. daß die EntscheIdung des BSG kemerl,·, Wirkung gegenüber 
Individuellen Vetslc),.rlcn h,ben, somIt d,'" Streit mehl wlrk.lich enLSch .. dm kAnn; daß .uch d,e 
vcrfas.un~r~htlichen Einw:uld. hum ernSlb~ft erwogen wurden, seI nur .m R~nde vennerkl. 

95 dp. 10. J. I~S6. I~.}O. 
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»- leisrungen sollen nur ruhen, wenn die Haupdorderungen im Arbeilskampf nach ArT. und 
Umfang gleich sind. ohne völlig übereinzustimmen. 

- Bei der Bundesanstalt soll ein Neuvalit.äLSlusschuß gebildet werden, dem neben Venretem 
der Arbeitgeber und der A rbeimehmer neutrale und vom Bundesarbeitsgericht berufene 
Mitglieder angehören sollen. Dieser Ausschuß soll über Leistungen in mittigen Fällen 
entscheiden, Gegen seine Entscheidung soll unmittelbar das Bundessozialgericht angerufen 
werden können. um den Rechtsweg zu verkürzen und schneller Klarheit für alle Betroffene 
herzustellen. " 

In der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung und der 
darauf beruhenden Gescezesfassung96 taucht die neu kreierte Vergleichsfonne! 
»gleich, ohne übereinstimmen zu müssend etwas verlnderr auf. Übernommen 
wurde die Idee eines Ausschusses zur Sicherung der Neutralitär. Stärker modifiz.ierr 
war die Zusammen.setzung des Neutralitätsausschusses. die nach den CDA-Vor­

schlägen Neutralität verbürgen sollee, die in der Gesetzesfassung iedoch wieder das 
Letztemscheidungsrecht des Präsidenten der Bundesanstalt vorsicht. 
Das schließlich verabschiedete Gesetz lauret in seiner Gesamtheit :97 

-Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Anikel ! 

Änderung des A rbemforderungsgcsclus 

D:lS Arbeits(örderungsgesetz vom '5.Juni t969 (BGBI. , S. 582), ... , .... ird wie folgt ge:indut: 
J. In § 70 werden die Wone .§ I t6 Abs." J und 4" durch die Wone ~§ J t6 Abs. I, J bis 6~ 

HSetzl. 
,. In § 72 wird folgender Absatz I a eingefügt: 

,,( u) Macht der Arbeitgeber gehend, der ArbeiLS3.usfall sei die Folge eines Arbei!skampfes. 
so hat er dies darzulegen und glaubhaft zu machen. Eine Stellungnahme der Betriebsvenre­
tung ist beizufügen; der Arbeitgeber hac der BClriebsvcn.retung die für die Stellungnahme 
erforderlichen Angaben zu machen. Bei der Ennittlung des Sachverhalts (§ 20 des Zehnten 
Buches SoziaJgeselzbuch, § '44 Abs. ,) kann die Bundesanstalt insbesondere auch Feslslel­
lungen im Belrieb treHen. Stellt die BundesansIalt fest, daß der Arbeils3usfaU nichl die Folge 
eIßes Arbeitskampfes, sondern vermeidbar (§ 64 Abs. I Nr. 2) ist, so ist Kurzarbeitergeid für 
die Anzahl Yon Tagen. 1n denen der Arbeitsausfall h~itte verrniede{l werden können, in 
enlSprechender Anwendung des § ('7 Ab5·4 zu gewähren. Bei der Feststellung nach Satz 4 

haI die Bundesmstalt auch die wiruchafdiche Venretb.rkeit einer Fortsetzung der Arbeit 
zu benicksicht igen.« 

3. § 116 Wird wie folgt geänden: 
a) Absatz t erhält folgende Fassung: 

»(,) Durch die Gewährung von Arbcirslosengcld darf nicht in Arbcilsk.ämpfe eingegriffen 
werde{l. Ein Eingriff in den Arbeitskampf liegt nicht vor, wenn Arbeitslosengeld Arbeits­
losen gewährt wird, die zulctzl in einem Betrieb beschäftigt waren, der nicht dem 
fachlichen Geltungsbereich des umkämpften Tarifvenro.ges zuzuordnen is\.-

b) Absatz 3 erhilt folgende FlUsung: 
-(3) 1s1 der Arbeitnehmer durch einen inländischen Arbeitskamp{, an dem er nicht 
beteiligt ist, arbeilslos geworden, so ruhl der Anspruch auf Arbeilslosengeld bis zur 
Beendigung des Arbeitskampfe.\ nur, wenn der Betrieb. in dem der Arbe;rs)O.\c zulell,t 
beschäftigt WlT, 

I . dem räumlichen und fachlichen Geltungsbere;ch des umkämpften Tarifvenrage~ zuzu­
ordnen ist oder 

2. nicht dem raumlichen. aber dem fachlichen Gelrungsbereich des umkämpften T1rifver­
trages zuzuordnen ist und im räumlichen Gdtungsbereich des Tarifvenrages. dem der 
Betrieb zuzuordnen Ist, 
l) eine Forderung erhoben worden ist, die einer Hauptforderung des Arbeitskampfes 

nach Art und Umfang gleich ist, ohne mit ihr übereinstimmen zu müssen. und 

96 S.o. Fn.9J. 
97 S.o. Fn. l. 
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b) das Arbeüskampfergebnis aller Voraussicht na~h in dem räumli~hen Gehungsbe­
reich des nicht umkämpflen Tarifvenrages im wesentlichen übernommen wird, 
Eine Forderung ist erhoben, wenn sie von der zur Enrscheidung berufenen Stelle 
beschlossen worden ist oder auf Grund des Verh21tens der Tarifvenragspanei im 
Zusammenhang mit dem angestrebren Abschluß des Tarifvertrages als beschlossen 
anzusehen isl. Dcr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht nach Satz. I nur, wenn die 
umk3mpften oder geforderten Arbeitsbedingungen nach Abschluß eines enlspre­
chenden Tarifvertrages für den Arbeitnehmer gelten oder auf ihn angewendel 
würden.« 

c) Folgende Absäue 5 und 6 werden angefügl: 
-(5) Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 3 SalZ l Nr.2 ßuchsu­
ben a und b erfüllt sind, lrifft der Neulralit31sausschuß (§ 106a). Er hat vor seiner 
Entscheidung den Fachspitzenverbänden der a.m ArbeitSkampf beteiligten Tarifver­
tragsparteien Gelegenheit zur Slellungnahme zu gebcn. 
(6) Die Fachspitzenverbände der am Arbeitskampf be-tciligten Tarifvenragspaneien 
können durch Kb.ge die Aufhebung der Entscheidung des Neulnlitiit.5<lusschusles 
na~h Absatz S und eine andere Feststellung begehren. Die Klage ,SI gegen die 
BundesanSIalt zu richten. Ein Vorvet1 ah,en findet nicht Statl. über die Klage 
entscheidel das ßundessozinlgericht im Crslen und Ietz!en Rechtszug. Das Verfahren 
ist vorrangig zu erledigen . Auf Antrag eines Fachspi!2enverbande~ kann das Bun­
dessozialgericht eine einstweilige Anordnung erlassen .• 

4. In § 133 Abs . J werden folgende Sätze J und 4 eingefügt : 
.Macht der Arbeitgeber gehend, die Arbeitslosigkeit $ei die Folge eines Arbeitskampfes. so 
ha! er dies darzulegen und glaubhaft zu machen; eine Stellungnahme der Betriebsvertretung 
iSI bei zufügen. Der Arbeilgeber hat der Betriebsvenrerung die für die Stellungnahme 
erforderlichen Angaben 2U m achen. « 

S. Folgender § 106a wird eingefügt: 
»§ Io6a 
(t) Mitglieder des Neutralilätsausschusses sind die Venreter der Arbeitnehmer lind der 
Arbeitgeber ,m Vorstand sowie der PräSIdent der Bundesanstalt. Vorsitzender ist der 
Präsident der Bundesanstalt . 
(2) Die Vorschriften, die die Organe der Bundesanstalt betreffen, gehen entsprechend. 
soweit Besonderheiten des Neutralir.'üsausschusscs nichl entgegenslehen .• 

Artikel 2 

Aufbebung 'Uon Anordnrmgen 

Die Neutralitäts -Anordnung vom 21. März '973 (Amtliche Nachrichlen der Bundcsanst~h fur 
Arbeit 1973 S.365) und die Anordnung zur Ergänzung der Neuu"alidts-Anordnung vom 
!4.Juli [9&.1. (Amtliche Nlchrichten der Bundesanslall für Arbeit 1982 S. '459) werden 
aufgehoben . 

Artikel 3 
Ber/in-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 'J Abs. l des Dritten Überleitungsgeseues ~uch im 
L~nd Berlin. 

Artikel 4 
InkrafttrcLCn 

Dieses Geseu lrill am Tage nach der Verkündigung in Kr;d!.. 

Für die Interpretation interessant sind im vorliegenden Zusammenhang allein die 

neugefaßten Abs. ) . 5 und 6 des § 116 sowie § 206a AFG . 

- Daß die neu geschaHene Fonne! an die Stelle der alten nur eine neue Generalklau­
sei setzt, insoweit entgegen dem eigenen Anspruch die bisher bestehende relative 

Gewißheit über die Rechtslage durch eine erst neu herzustellende ersetzt, bedarf 

keiner weiteren Darlegung. 

Auch die als Einschränkung des Ruhens-Tarbestandes zu verstehende Über­

nahme-Klausel in Abs. 3 Zi. 2b) ruhr auf interpretationsbedürfugen Genera/klau­
seln (»aller Voraussicht nach ,,/ ,. irn wesentlichen«). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-2-166 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 11:34:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-2-166


- Diffus bleibt (»auf Grund des Verhaltens. o. als beschlossen anzusehen,,). dazu 

noch der DispOSition auch der Arbettgeberseite (Zi. 1. spricht nur von .. Tarifver­

tragspanei «) unterliegend, welche Forderun g nerhoben - isr. 

Somit hat da.s neue Gesetz materiell-rechtlich einen Zustand emer neuen vollkom­
menen Unklarbetl geschaffen. Angesichrs der Gegensätze innerhalb der Koalition 

(1984 unwiederholbar zu machen und doch nur klarzustellen!) kann dies freilich 

nichr überraschen . 

Da5 gilt auch für das vorgesehene Verfahren der KJärung und Konflikdösung.9& Tn 

gesellschafrspolitisch bris~nten und für rasche Veränderung anfälligen Fragen wie 

der Lösung des Neutralirätsproblems. mag sachlich naheliegen. an die Stelle einer 

bestimmt-allgemeinen Norm ein Lösungsveryahren unter Beteiligung der Betroffe­
rlen auf der Grundlage emer allgemein gehaltenen normativen Vorgabe zu setzen -

genau dies übrigens war die Konstruktion der alten Regelung in den Sätzen I und l. 

von § I J 6 Abs. 3! Die Neuregelung geht in dieser Hinsicht jedoch vollkommen fehl: 

- Sie zentraliSIert (und politisiert damit) die Konfliktlösung, indem sie Soforr-

Zuständigkeiten von Spitzengremien, Bundesbehörden und -gerichten begründet. 

auch wo dezentrale Lösungen in Belracht kämen. 

Die Zusammensetzung des Neutraljtä{saussc~usses gewährleistet wede~ 5achnähe 
noch fachlicl,e Unabhängigkeit - der Ausschuß ist letzdich nur legitltnalOnsche~ 

Unterbau des Präsidenten. Insofern sind die Intentionen aller Vorschläge, die um 

eine neutrale Schlichtungsinstanz bemüht waren, nur scheinb!lr berücksichtigt, 

der Sache nach aber abgewiesen worden. . 

- Die Dtrektzuständigkeit des BSG verkürzt ohne Not den Rechtsweg. Sie eröffnet 

den (nicht-versichenen) Arbeitgebern das Klagerech\. Vor allem verfehlt sie das 

selbst gesetzte Ziel einer schnellen Klärung der Rechtslage, da die nach § 116 

Abs.6 AFG n. F. zu treffende BSG-Entschcidung jedenfalls keine Rechtskraft­

wirkung hinsichtlich der Individualansprüche von Versicherten und deren (ggf. 
vorläufiger) gerichtlicher Durchsetzung entfalten kann.99 

Somit bleibt das neue Gesetz seiner materiell-rechtlichen Ausstattung nach diffus, 

seinen prozeduralcn Vorkehrungen nach unsachgemäß und inkonsistent. Es hat die 

bestehende Rechtslage keineswegs #kwrge5ulll d • sondern verschlechtert. Einmal hat 

es zahllose neue Unklarbeiten geschaffen, die Art und Ausmaß derjenigen des 

vorher geltenden Rechts wohl um ein Vielfaches übersteigen. Zum anderen hat es 

diese neuen Unklarheiten auf einem für die Arbeunehmermte ver!Chlechurlen 
Niveau eingerichtet - vor allem durch relative Entkoppelung der zu vergleichenden 

Forderungen. Und drittens hat es mit jener neuen Unklarheit auf für Arbeitnehmer 

ungünstigerem Niveau letztlich dem PT,iSldenten der Bundesanstalt doch wieder 

jenes .wertende Ermessend bei der Vorenthaltung der Lohnersarzleistungen einge­

räumt. das das BSG 1975 (ironischerweise um der staatlichen Neutralilät im 

Arbeitskampf willen!) so weit wie möglich hatte stUtzen wollen. 

Wie man es auch dreht und wendet: das neue Recht hat Erhebliches verändert. 

Käme es demnächst zu einer Neuauflage der Auseinandersetzung um die 35-
Stunden-Woche, so konnte - das iSl der hane Kern der Neuregelung - der Präsident 

der Bundesansta.Jt seine (1984 recbtswidrtge) Interventwn durch Entzug der Lohn­

cr5atzleiswngen für mittelbar Betroffene desselben Tarifbereichs allf eine neue 

98 VgJ. h,erzu mClne gegenuber dem Ausschuß lbg~cben •• rgin •• nde Stellungnahme ~um AndcrungSln o 

"Jg; lerner d35 Wortprotokoll der Sachverständigenanhorung, die die SPD-Bundestagslr>kuon zum 
A ndcrungs31I1N.g der CDU/CSU und FDP durchführte. nlchdcm die Ausschußmehrhcll <me .Ulllliche 
Anhorung :<0 di('Scm Thema vcrwelgcn halle: Bonn, 2J1l ,S . M.n. '986. 

99 So d., eonhdligc .Ergebn" der von der SPD mll den Slchverst'indigen D,uhler, Grunsky, Muckenber­
ger und Schulin durchgduhrtcn Anhörung (oben Fn. 98). 
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Rechtslage stütun . Gleiches würde für den Metallarbeitskämpfen von 197 1, {973 
und 1978 analoge Auseinandersetzungen gelten. So kann man zwar am Verlauf des 
GesClzgebungsverfahrens beobachten, daß der Weg vom Entwurf Dr. faltlhauser 

bis zum Bundesgesetzblatt durch nicht zu unterschätzende Abschwächungen des 
beabsichtigten Ruhens der Lohnersatzleisrungsanspruche geprägt ist. Aber im har­
ten Ergebnis hat sich die Gruppierung um den Entwurf Dr. Fair/hauser gegen die 

Widerstände auch aus der CDU-Arbeimehmerschafr durchgesetzt. 

J . Da~ Ergebnü 

Betrachtet man sämtliche möglichen Fälle, in denen während eines bezirk!ich 
geführten Arbeitskampfes ein Ruhen von Lohnersatzleisrungsansprüchcn in Be­
tracht kommt, so erlangt man vier Gruppen arbeitskampfbedingter Arbeitsausfälle 
(I: Arbeitskampfbetciligung, 1: mittelbare Betroffenheit im fachlichen und räumli­

chen GelLUngsbereich des umkämpften Tarifverrrags, J: mittelbare Be!roffenheir 
innerhalb des fachlichen, aber außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses 
Tarifvertrages, 4: mittelbare Betroffenheit außerhalb des fachlichen Gehungsberei­
ches dieses Tarifvertrages). Diese Fallgruppen lassen sich danach unterscheiden, ob 
sie auf einen S!reik (S I bjs 4) oder auf eine Aussperrung (A ! bis 4) zurückzuführen 
sind. 

Anhand dieser Kasuistik lassen sich dIe durch die Neuregelung von § 1!6 AFG 
eingetrerenen praktischen Veränderungen festmachen: 

Fall S J: 

FallA 1: 

FallS;: 

Fall A 2 : 

Fall S J.' 

Fall S 4: 

Fall A 4: 

Der Anspruch auf Lohnersatz entfällt vor (§§ 116 Abs . 2 AFG 3. F ., 

§ 1 NeutrA) wie nach der Neuregelung (§ 116 Abs. 3 AFG n. F.). 

dto. 
Der Anspruch auf Lohners3lz entfällt vor (§§ 116 Abs. 3 Satz 1 Zi. I 

AFG a. F., 1 und 3 NeutrA) wie nach der Neuregelung (§ 116 Abs. 3 
Zi, 1 AFG n , F.). 
dto. 

Der Anspruch auf Lohnersatl bestand vor der Neuregelung in der 
Regel, es sei denn, ein ModelLtYbeltskampf lag vor (§§ 1/6 Abs. 3 Sarz 
! Zi.1 AFG a, F" 4 NeutrA; BSG 1975, LSGe Hessen und Bremen 
1984). Nach der Neuregejung ruht er bei Gleichheit ohne Überein.sllm­
mung und den übrigen Vorkehrungen in § l16 Abs. 3 Zi . l AFG n. F. 

dto. - mit der Besonderheit, daß das Ruhen nach der Neuregelung ggf. 
aus der Gleichheit der von Arbettgeberseite erhobenen und mu. einer 
(Angriffs- )AusspeTTung verfolgten Forderung resultieren bnn (§ 116 
Abs ' 3 Zi . 1 Satz 1 AFG n. F,). 
Der Anspruch auf Lohncrsatz besteht vor (§§ 116 Abs. 3 Satz t Zi. I 

AFG a. F. arg. e contr., 4 NeutrA "rg . e contr. ; BSG (975) wie nach der 
Neuregelung (§ 116 Abs. 1 Satz 1 AFG n. F.). 
dto. 

Die Neuregelung hat somit ausschließlich praktische Wirkungen in den Fällen S 3 
und A ). Sie nimmt die mittelbar Betroffenen desselben Organisationsbereichs im 
anderen Tarifgebiec zur Geisel der Kampfparteien im umkämpften Tarifgebiet und 
erhöht 50 (erklärtermaßen) den »Binnendruck« der kampfführenden Gewerkschaft 
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Im umkämpften Tarifgebier auf Abkürzung des ArbeitSkampfes. '00 Vieles spricht 
dafür - darauf werde ich im nächsten Aufsatz eingehen -, daß diese Geiselnahme vor 
allem unter den spezifischen Produktionsstrukruren, die im Metallbereich besrehen, 

greifen wird, insofern branchenspezifisch wirkr. '0' Daß die Neuregelung auch - wie 

öfters von ihren Befürwortern behauptet - die FäUe S 4 und A 4 betreffe, iodem sie 
fachfremde Arbeitnehmer vom Risiko des Ruhens von Lohnersatzansprüehen 
befreie, erweist sich in de.r obigen Übersiehe als falsch. Der neue Satz z des § u 6 
Abs . r AFG wiederholt nur die geltende Rechtslage (wahrscheinlich die einzige 
unbestrirrenennaßen nur "klarstelleode«, darum allerdings auch überflüssige, Be­

srimmung des neuen Gesetzes!). 
1m übrigen entfaltet die obige Kasuistik, nach dem bisherigen Stand der Darstellung, 
noch wenig A ussagekrafl - insbesondere erweist sich die Differenzierung nach 
Streik- und Aussperrungsfolgen (noch) als unergiebig. Tatsächlich ennöglicht eine 
auf Lohnersatzleistungen und deren etwaiges Ruhen beschränkte Kasuistik - mag 
sie auch den Effekt der Neuregelung des § 116 MG transparent machen - keine 
vollständige Einschätzung, wie (vor wie nach der Neuregelung) die Risiken für 
Arbeilskampffolgen insgenmt verteil! sind . Eine solcbe Einschätzun.g wird erst 
möglich.. wenn auch das Schicksal des Lohnanspruchs (bei dessen Ausfall sich erst 
die Frage nach einem eTWaigen Lohnersatzanspruch aktualisiert), als Vorfrage dazu 
die Arbeitskampf- (insbesondere Aussperrungs-)freiheit, in die Betrachtung der 

Risikoverteilung bei Fernwirkungen von Arbeitskämpfen einbezogen wird. 
Es wird sich herausstellen. daß überhaupt erst die die gesetzliche Regelung des § 61 S 

BGB aushebelnde .Betriehsrisikolehre. (seit 192)) das Problem der mittelbaren 
Fernwirkungen von Streiks (vor allem im Fall S J) von einem Problem der Lohn- zu 
einem solchen der Lohnersalzansptüchc m~chte und daß erst die r 980 vollzogene 
Umkehr von der Betriehsrisikolehrc zur Lehre vom »Arheitskampfrisiko« das 
Problem mittelbarer Fernwirkungen von Aussperrungen (vor allem im Fall A]) 

gleichfalls von einem Problem der Lohn- zu einem solchen der Lohnersatzansprü­

ehe maclue. Die Neuregelung des § 116 AFG entfaltet ihre Wucht erst durch ihre 
Verzahnung mit jüngeren Wandlungen der Arbeirsbmpf- und Arbeirsk.ampfrisiko­

Rechtsprechung des Bundes~rheitsgerichrs, deren zuweilen zu wenig beachtete 
Wirkungen sie vervielfachr. ' 0 1 

.00 Am dcutlich",n dr~ck'e SIch h,t, woe häufig Llmb,dorff aus, der .ußene ; .. Die Gt\V~rk.sch.f,en 
w"scn, daß s"' nur di~ Ahema",·e haben, cmwcder 1n di~ dnllbclrolfcnen Arb cllnehmer zu zahlen, 
W:IS Sie mehl können; oder die Milglitdsbücher mIt dem Container .b.ul.oltn-, h . FR '4 . 11. '985. 

101 Dlts In semen rcchdiehcn !mplibl,onen heraus~ua:bc"en, war Kern memer In Fn. 10 genannten 
Sltllungna.hme. 

' 01 Dlc,e Verzahnung zu unIersuchen und ,m L,ch,~ dcS>cn den geandcrlen § I 16 AFG 50z.upolill"h unt! 
vetlaJ5ungJTechdieh zu wurd,gen. Wird Aufg,be elnl:S ~weltl· n Au(sOlzc, "In. 
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